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verhältnissen in Energieunternehmen. Prominente 
Beispiele sind Dr. Walter Hohlefelder, von 1986 - 1994 
Abteilungsleiter Reaktorsicherheit im Bundesumwelt-
ministerium, sowie Dr. Bruno Thomauske, von 1983 
bis 2003 beim Bundesamt für Strahlenschutz Projekt-
leiter für Gorleben, Schacht KONRAD und Morsleben 
sowie zuständig für die Genehmigung von Atommüll-
zwischenlagern. Dr. Hohlefelder wechselte 1994 zur 
VEBA AG, wurde 1999 Vorstandsmitglied bei der 
PreußenElektra und im Rahmen der Umstrukturierun-
gen Vorstandsmitglied bei der E.ON AG. Dr. Thomaus-
ke wechselte im Herbst 2003 in die Geschäftsführung 
der Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, dem 
Unternehmen, dem er zuvor die atomaren Zwischen-
lager genehmigt hatte. Im Rahmen des Skandals um 
die Störfälle in Brunsbüttel und Krümmel im Sommer 
2007 wurde Dr. Thomauske seines Amtes enthoben. 
Er sitzt immer noch im Beirat der Lobbyorganisation 
Deutsches Atomforum, unter Vorsitz von Dr. Hohlefel-
der.

Eine noch direktere Form der Einflussnahme von Un-
ternehmen ist die Mitarbeit von der Industrie bezahl-
ter MitarbeiterInnen in Ministerien. So im Fall von Tina 
Zierul, Lobbyistin von E.ON in Berlin. „Der Konzern 
schickte sie ins Auswärtige Amt. Dort arbeitete sie 
ein Jahr lang im Planungsstab. Wird aber bezahlt von 
E.ON. Im Juni 2007 kehrt sie an ihren alten Arbeits-
platz bei E.ON zurück.“88 Übrigens kein Einzelfall und 
keine Spezialität der Energiebranche, wie mehrere 
Anfragen der Linken und der FDP Bundestagsfraktion 
in der 16. Wahlperiode zutage förderten.89

Die Einflussnahme der Energiekonzerne findet auf 
allen Ebenen statt, von der kommunalen und  Lan-
desebene, über die Bundesebene, bis hin zur Europäi-
schen Union. Auch hier nur zwei Beispiele: Prof. Karel 
van Miert, von 1989 - 1999 EU-Wettbewerbskommis-
sar, sitzt im Aufsichtsrat der EnBW AG. Eine wichtige 
Rolle auf europäischer Ebene spielte Dr. Rolf Linkohr, 
von 1979 - 2004 Europaabgeordneter für die SPD. Er 
sitzt im Beirat der EnBW AG, der Hitachi Power Europe 
GmbH und im Aufsichtsrat der Vattenfall Europe 
Mining AG. Der EU-Kommissar für Energie, Andre-
as Piebalgs, hatte ihn zum Sonderberater bestellt. 
Allerdings musste er Linkohr Anfang 2007 von diesem 
Posten entlassen, da dieser eine schriftliche Anfrage 
von Anti-Korruptions-Kommissar Siim Kallas nicht 
fristgerecht beantwortet hatte. Dieser hatte im  
Februar alle 55 Sonderberater von EU-Kommissaren 
angeschrieben und sie aufgefordert zu bestätigen, 
dass ihre Beratertätigkeit nicht in einem Inte
ressenkonflikt zu ihrer sonstigen beruflichen Tätigkeit 
stünde.

88 Judzikowski / Koberstein, a.a.O.
89 siehe Antworten der Bundesregierung 16/5406, 16/3968, 
16/3395, 16/3359, 16/3550, diverse schriftliche Fragen 16/2415. 
Die Bundesregierung gibt die Zahl der externen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Bundesministerien bzw. Obersten Bundesbehörden 
von 2002 bis 2006, die ganz oder teilweise von Unternehmen, Verbän-
den oder Gewerkschaften bezahlt wurden, mit 100 an.

4.3. Blockierung einer ökologischen  
Energieversorgung

Energieproduktion und der Energieverbrauch tragen 
in hohem Maße zur Zerstörung der natürlichen 
Lebensgrundlagen bei, sei es über Rohstoffabbau, 
CO2-Ausstoß oder radioaktive Verstrahlung.

Gerade die zentralistische Struktur der Großunter-
nehmen führen zur Verschärfung der Probleme. 
Die Geschäftsentscheidungen der großen Konzerne 
richten sich nicht nach Fragen der umwelteffizien-
testen Energieversorgung, sondern nach der größt-
möglichen Renditeerzielung. So ist, wie in Kapitel 
4.1. aufgezeigt, die Rendite bei abgeschriebenen 
Atom- und Kohlekraftwerken besonders hoch. Grund 
genug für die Unternehmen, diese solange wie mög-
lich am Netz zu lassen, unabhängig von möglichen 
ökologischen Folgen. Aktuell versuchen die Betrei-
ber Vattenfall und RWE eine Übertragung von Strom-
kontingenten von neueren Atomkraftwerken auf die 
älteren AKW Brunsbüttel und Biblis A zu erreichen, 
damit diese länger am Netz bleiben können. 

Gleichzeitig planen die Energieversorger derzeit laut 
Veröffentlichung des Verbandes der deutschen Elek-
trizitätswirtschaft (VdEW, heute BdEW) vom Februar 
2007 den Neubau von 29 neuen Kohlekraftwerken 
mit einer installierten Leistung von 25.870 MWe.90 
Motivation für den Kraftwerksneubau möglichst vor 
2012: Mit der Kraftwerks-Netzanschlussverordnung 
(KraftNAV) wurde eine privilegierte Durchleitungs-
garantie im Stromnetz nur noch für Kraftwerke 
gewährt, die bis 2012 ans Netz gehen. Zweitens 
werden die CO2-Reduktionspläne 2012 neu ver-
handelt und Kraftwerke, die bis dahin im Bau sind, 
haben eine bessere Ausgangsposition bei der 
Zuteilung von Emissionszertifikaten. Hier wird die 
Paradoxie des Systems der Verschmutzungsrechte 
besonders deutlich: Da Braunkohlekraftwerke beim 
Handel mit Verschmutzungsrechten bevorzugt sind 
- sie bekommen pro Megawatt Strom besonders 
viele Zertifikate zugeteilt - gibt es einen Trend, dass 
Unternehmen, die Zugang zu Braunkohlelagerstätten 
haben, wieder auf die besonders umweltschädliche 
Braunkohleverfeuerung setzen wollen.

Zentralistische Großkraftwerks-Strukturen sind 
in der Regel nicht dazu geeignet, in Kraft-Wärme-
Kopplung betrieben zu werden. Die in großer Menge 
benötigten Wärmeabnehmer fehlen, der Bau langer 
Überlandleitungen für Wärme ist kostenintensiv 
und ineffektiv. Anstatt in dezentralen KWK-Anlagen 
mit einem Wirkungsgrad91 um die 90 % Strom und 
Wärme gleichzeitig zu nutzen, findet die isolierte 
Stromproduktion in Atomkraftwerken mit einem 

90 VDEW, public press releases, Februar 2007, zitiert nach RWE: Facts 
and Figures 2007 (updated May 2007), S. 96-98.
91 Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis zwischen der zuge-
führten Energie und der nach den Prozessen im Kraftwerk nutzbaren 
Energie. Je höher der Wirkungsgrad eines Kraftwerks, desto weniger 
Brennstoff wird für die Kilowattstunde Strom gebraucht.
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Wirkungsgrad von 33 %, bzw. Kohlekraftwerken mit 
Wirkungsgraden zwischen 25 und 45 % statt. Durch 
die Zentralisierung der Stromproduktion werden so 
Ressourcen in großem Maße unnötig verschwendet 
und die Umwelt mit vermeidbaren Schadstoffen 
belastet.
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5. Auswirkungen der jüngsten Regelungen auf die weitere 
Konzentration und Zentralisation

5.2. Einschränkung der wirtschaftlichen  
Tätigkeit von Kommunen

In NRW geht die Landesregierung ganz massiv 
und offen gegen die kommunalen Unternehmen 
vor. Mit einer Verschärfung der Gemeindeordnung  
wurde am 20. September 2007 die wirtschaftliche 
Tätigkeit der Kommunen drastisch eingeschränkt. 
Schon die Deutsche Gemeindeordnung von 1935 
„war letztlich auf das ‚starke Drängen der privat-
wirtschaftlichen Spitzenverbände, die wirtschaft-
liche Betätigung der Gemeinden durch Gesetz 
beschränkt zu sehen’ zurückzuführen“.94 Bereits 
damals wurde festgelegt, dass eine Gemeinde nur 
wirtschaftlich tätig werden dürfe, wenn der öffentli-
che Zweck gegeben ist, das Unternehmen in einem 
angemessenen Verhältnis zu Bedarf und Leis-
tungsfähigkeit steht und private dies nicht besser 
könnten. Nun geht die Landesregierung NRW noch 
einen Schritt weiter: Der öffentliche Zweck wird 
zum „dringend öffentlichen Zweck“ eingeschränkt: 
Energie- und Wasserversorgung, sowie öffentlicher 
Verkehr und der Betrieb von Telekommunikations-
netzen bleiben den Kommunen noch erlaubt, der 
Betrieb eines Spaßbades oder eines kommunalen 
car-sharing-Angebotes wird künftig jedoch nicht 
mehr erlaubt sein. Zudem wird es künftig einen 
Vorrang für Privatunternehmen geben, wenn diese 
die Leistung wenigstens „genauso gut“ erbringen 
können.

Abgewehrt werden konnten aufgrund massiver, 
parteiübergreifender Proteste die geplanten Er-
schwernisse für Tätigkeiten kommunaler Unterneh-
men außerhalb der Gemeindegrenzen. Dies hätte 
das Ende vieler Stadtwerke in NRW bedeutet und 
einen weiteren Konzentrationsschub bewirkt. 

Nach Artikel 28 Abs. 2 GG ist das Selbstverwal-
tungsrecht der Gemeinden institutionell garantiert: 
„Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet 
sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verant-
wortung zu regeln.“95 „Im Rahmen dieser Aufgaben-
zuweisung gibt Art. 28 Abs. 2 GG den Gemeinden 
einen Kernbereich (Wesensgehalt) an Aufgaben, 
der weder eingeschränkt noch ausgehöhlt werden 
darf. (...) In die Selbstverwaltung kann durch ein 
Gesetz oder aufgrund einer gesetzlichen Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung eingegriffen werden; 
ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung 
aber nicht in den Kernbereich, dies wäre unzulässig 

94 Gröner, Helmut: Die Ordnung der deutschen Elektrizitätswirtschaft, 
Baden-Baden 1975, S. 98, zitiert nach Berlo, Kurt / Murschall, 
Hartmut: Kommunale Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der 
Energieversorgungswirtschaft, Bremen 1993 , S. 62.
95 Artikel 28 Abs. 2, Satz 1 GG.

5.1. Auswirkungen der Anreizregulierung

Die Anreizregulierung gilt ab Januar 2009. Sie regelt 
die Netzentgelte für Strom und Gas neu. Netzbetrei-
bern werden Obergrenzen für ihre Erlöse, also die 
Netzentgelte, vorgegeben, die durch einen bun-
desweiten Effizienzvergleich ermittelt werden. Alle 
Netzbetreiber müssen sich an dem effizientesten 
Betreiber messen. Weniger effiziente Unternehmen 
haben acht Jahre Zeit, um die ermittelte Ineffizienz 
abzubauen. Zusätzlich muss die Netzbranche die 
Effizienz (sektoraler Produktivitätsfaktor) jährlich um 
1,5 % steigern. Zur Sicherstellung von nötigen Netzin-
vestitionen sind bestimmte Regelungen vorgesehen 
(Investitionspauschalen und Ausnahmegenehmi
gungen). Qualitätsregelungen werden über Auf- oder 
Abschläge durch die Regulierungsbehörde ermög-
licht. Kleine Netzbetreiber können an einem verein-
fachten Verfahren teilnehmen.

Bei der Effizienzmessung werden alle 900 Stromnetz-
betreiber bzw. 700 Gasnetzbetreiber miteinander 
verglichen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass 
in den Vergleich sehr große und sehr kleine Unterneh-
men eingehen, dass manche Unternehmen ländliche 
Bereiche versorgen, andere wiederum Städte. Die 
Frage nach der abschließenden Vergleichbarkeit der 
Netzbetreiber ist deshalb genauso umstritten wie die 
Festlegung des Maßstabes für Effizienz. Die Wahl des 
Verfahrens zur Effizienzmessung beeinflusst jedoch, 
welcher Netzbetreiber als effizient deklariert wird. 
Es gibt laut VKU Berechnungen, wonach für ein und 
dasselbe Unternehmen mit dem einem Verfahren eine 
Effizienz von 100 % und mit einem anderen Verfahren 
eine Effizienz von 40 % ermittelt wurde.92 

Insbesondere von Seiten der Stadtwerke gibt es des-
halb Kritik an den Regelungen der Anreizregulierung, 
mit dem Hinweis, kleinere Unternehmen könnten in 
diesem Wettbewerb nicht bestehen. Stadtwerke wür-
den so zu einem Verkauf der Netze an große Unter-
nehmen bzw. an Finanzinvestoren gezwungen werden. 
Trotz der Wahlmöglichkeiten kleiner Unternehmen 
zu einem vereinfachten Verfahren sei zu befürchten, 
dass die Anreizregulierung zu einer weiteren Konzen-
tration in der Energiewirtschaft führen wird. „Der (…) 
Verordnungsentwurf droht, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten und mit dem Ziel von mehr Wettbe-
werb das Gegenteil zu erreichen, Die Stadtwerke wür-
den faktisch aus dem Markt gedrängt, und so würde 
kommunales Vermögen vernichtet.“93

92 VKU: Hintergrundpapier Anreizregulierung, http://www.sw-greifs-
wald.com/aktuelles/vku_ hintergrundpapier_anreizregulierung.pdf 
93 Deutscher Städtetag: Verordnung zur Anreizregulierung würde viele 
kommunale Netzbetreiber in ihrer Existenz gefährden, in Deutscher 
Städtetag, Mitteilungen 5/07, S.5
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relle Maßnahmen nicht ersetzen, sondern flankiert 
diese in den oligopolen Energiemärkten nur“.99  

Es ist zu befürchten, dass die Kartellrechtsnovelle 
nur eine begrenzte Wirksamkeit entfalten wird. 
Anstatt auf eine ex post Überprüfung eines Miss-
brauchs der Marktstellung zu setzen, würde eine 
ex ante Überprüfung der Erzeugungskosten, also 
die Wiedereinführung der staatlichen Preiskontrolle 
direkt am Problem ansetzen. 

Es ist zu befürchten, dass eine Senkung von Groß-
handelspreisen, wie sie durch die Kartellrechts-
änderung indiziert werden könnte, zwar bei der 
Industrie, nicht jedoch bei den privaten Verbrau-
chern ankommen wird (s. auch Kap. 6.2). 

99 Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands e.V. (vzbv) 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Preismissbrauch 
im Bereich Energieversorgung und des Lebensmittelhandels (Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB) – Stand 08.11.2006, S.3.

(...), kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohls 
zugunsten schutzwürdiger überörtliche Interessen 
und nach vorheriger Anhörung der Gemeinden 
geschehen, wobei der Eingriff erforderlich und 
verhältnismäßig sein muss.“96

Auf dieser Grundlage sind die Städte berechtigt 
und verpflichtet, im Rahmen ihrer Leistungsfähig-
keit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le Betreuung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner 
erforderlichen öffentlichen Einrichtungen zu schaf-
fen – so der Präsident des Deutschen Städtetages 
Christian Uhde.97 Zu prüfen wäre also, inwieweit 
das Vorgehen der NRW-Landesregierung überhaupt 
verfassungskonform mit dem Recht der kommuna-
len Selbstverwaltung ist.

5.3. Verschärfung der Missbrauchsaufsicht

Der Deutsche Bundestag hat am 16.11.2007 eine 
Gesetzesnovelle beschlossen, mit dem das Kar-
tellrecht im Energiesektor, befristet bis 2012, 
verschärft wird: Fordert ein Unternehmen Entgelte 
oder sonstige Geschäftsbedingungen, „die ungüns-
tiger sind als diejenigen anderer Versorgungsunter-
nehmen oder von Unternehmen auf vergleichbaren 
Märkten“ kann es dies nur, wenn es nachweist, 
„dass die Abweichung sachlich gerechtfertigt ist.“ 
Des weiteren sind Entgelte verboten, „die die Kos-
ten in unangemessener Weise überschreiten.“ 98 

Gegenwärtig wird nur der Gesamtpreis überprüft, 
künftig sollen auch einzelne Preisbestandteile der 
Missbrauchsaufsicht unterliegen. Mit dem Verbot 
von Preisen, die die Kosten in unangemessener 
Weise überschreiten, soll versucht werden, Mono-
polprofite zu begrenzen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 
(vzbv) begrüßt diese geplanten Neuregelungen, 
stellt jedoch einschränkend fest: „Insgesamt wird 
die Möglichkeit zur Preiskontrolle der Kartellämter 
durch §29 GWB-E gestärkt. Das Vorgehen der Kar-
tellämter könnte in der Zukunft zu einem angemes-
senen Preisniveau beitragen. Allerdings erfolgt die 
kartellrechtliche Kontrolle nur ex post. Den Haus-
haltskunden ist mit Blick auf überhöhte Zahlungen 
somit nur mittelbar gedient, denn sie müssten nach 
einer Feststellung eines Preismissbrauches zuviel 
gezahlte Beträge gegebenenfalls einklagen. Des-
halb kann die GWB-Novelle weitergehende struktu-

96  Von Schwanenflügel, Matthias: Wirtschaftliche Betätigung der 
Gemeinden in der Energieversorgung, in: Peter, Jörg/Rhein, Kay-Uwe 
(Hg.): Wirtschaft und Recht, 29. Tagung der wissenschaftlichen Mitar-
beiter der Fachrichtung Öffentliches Recht, Osnabrück 1989, S. 158.
97 Vortrag des Präsidenten des Deutschen Städtetages OB Christian 
Uhde, München anlässlich des Kongresses „Stadtwerke der Zukunft“ 
des Verbandes kommunaler Unternehmen am 4.4.06 in Berlin: 
„Zukunftsfähige Stadtwerke als Eckpfeiler der kommunalen Selbstver-
waltung.“
98 Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von Preismissbrauch im 
Bereich der Energieversorgung und des Lebensmittelhandels, Drucksa-
che 16/5847.
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6. Ausweg - Strukturelle Eingriffe in die Energiewirtschaft

zur Entflechtung, eingeführt wurde, bietet ebenfalls 
keine Lösung. So richtig es ist, die Erzielung von Extra-
profiten durch Leitungsmonopole zu reduzieren, wird 
sie jedoch einen Prozess anstoßen, der wiederum zur 
weiteren Konzentration führen wird. Zudem wird die 
Privatisierung von öffentlicher kommunaler Infrastruktur 
vorangetrieben und derzeit noch öffentliche Infrastruk-
tur entweder den Interessen der Verbundunternehmen 
oder von Finanzinvestoren einverleibt. 

Der Transport von Energie ist eine Infrastrukturaufgabe, 
die ebenso wie das Schienennetz und die Autostraßen 
in die öffentliche Hand gehören. Niemand kann ohne 
Energie, Licht, Strom, Wärme am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen. Deshalb ist es notwendig, die 
Energiewirtschaft zu entflechten und die Netze in die 
öffentliche Hand zu überführen.101 Dadurch wird die 
Möglichkeit verwehrt, die Verfügbarkeit der Energie-In-
frastruktur, die elementar zur Daseinsvorsorge gehört, 
einer privatwirtschaftlichen, rein auf die Rendite ausge-
richteten Geschäftspolitik unterzuordnen. Investitionen 
in die Netze können so direkt die energiepolitischen 
Ziele, wie Ausbau der regenerativen Energieerzeugung 
unterstützen, statt sie zu verhindern. Es ist schließlich 
nicht im Sinne einer umweltschonenden Energieversor-
gung, wenn Windkraftwerke bei starkem Wind abge-
schaltet werden müssen, da die Netzkapazitäten an 
der Küste zu gering ausgelegt sind, um den erzeugten 
Windstrom aufnehmen zu können.

Dies kann auf dem Wege einer Enteignung durch ein 
Gesetz auf Basis des Artikel 14 GG geschehen. „Einzig 
legitimes Ziel einer Enteignung kann nur das Wohl der 
Allgemeinheit sein. Wann dieses vorliegt, lässt sich nur 
durch negative Abgrenzung bestimmen. Es darf die 
Enteignung nicht zu Gunsten bloßer Privatpersonen 
oder aus reinem Fiskalinteresse vorgenommen werden, 
nicht der Mehrung des öffentlichen Vermögens dienen 
und das Vorhaben darf nicht rechtswidrig sein.“102 Die 
Enteignung muss erforderlich sein und das Ziel darf 
nicht durch mildere Mittel zu erreichen sein. Weniger 
restriktiv sind die Anforderungen an eine Sozialisierung 
von Grund und Boden, Naturschätzen und Produkti-
onsmitteln nach Artikel 15 GG, die für die Überführung 
der Netze in die öffentliche Hand besser anzuwenden 
wäre. „Art. 15 soll der Entstehungsgeschichte entspre-
chend (…) sicherstellen, dass trotz des weitreichen-
den, insb. auch die Produktionsmittel erfassenden 
Eigentumsschutzes des Art. 14 gemeinwirtschaftliche 
Vorstellungen verwirklicht werden können. (…) Die 
Güter bzw. ihre Nutzung sollen nicht mehr dem indivi-
duellen Nutzen des Eigentümers dienen, sondern der 

101 Siehe auch: Antrag der Bundestagsfraktion DIE LINKE: Strom- und 
Gasnetze in die Öffentliche Hand, Bundestags-Drucksache 16/2678
102 Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestags: Aspekte 
einer möglichen Verstaatlichung der deutschen Strom- und Gasnetze, 
2006, S. 5

6.1. Vertikale Entflechtung der  
Energiewirtschaft

Unter dem Vorzeichen der Stärkung des Wettbewerbs 
in der Energiewirtschaft gibt es seit Jahren eine heftige 
Diskussion in der Europäischen Union über die vertikale 
Entflechtung. Im Januar 2007 hat die EU-Kommission 
eine „Untersuchung der europäischen Gas- und 
Elektrizitätssektoren“100 vorgelegt und darin festgestellt, 
dass die Ziele der Marktöffnung nicht erreicht seien. 
Im September 2007 hat die Kommission, insbesondere 
die Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes und der 
Energiekommissar Andris Piebalgs, ein Gesetzespaket 
vorgelegt, das die eigentumsrechtliche Entflechtung 
(ownership unbundling) zwischen Produktion und 
Verkauf von Strom und Gas auf der einen und den 
überregionalen Übertragungsnetzen auf der anderen 
Seite erzwingen soll. Ursprünglich wollte die Kommissi-
on eine eigentumsrechtliche Entflechtung für alle Netze 
festschreiben und davon nur Energieunternehmen 
ausnehmen, die weniger als 100.000 Kunden zu versor-
gen haben. Der jetzige Vorschlag ist ein Kompromiss 
zugunsten der deutschen Stadtwerke. 

Da die Kommission mit diesen Plänen jedoch weiter-
hin auf den erbitterten Widerstand insbesondere von 
Deutschland und Frankreich stößt, wird den Mitglied-
staaten die Möglichkeit eingeräumt, statt der vollstän-
digen Entflechtung, einen „vollständig unabhängigen 
Netzbetreiber“ (ISO) zu wählen. Dabei würden die Un-
ternehmen ihre Netzanteile behalten können, müssten 
jedoch den Einfluss auf die Geschäfts- und Investitions-
entscheidungen  an ein unabhängiges Unternehmen ab-
geben, das von den nationalen Regierungen bestimmt 
würde. Angesichts der engen Verflechtungen zwischen 
Politik und Energiewirtschaft (s.o.) scheint dies kein 
erfolgversprechendes Modell.

Mit dem ownership unbundling können zwar einerseits 
die Probleme von Marktkonzentration, der vertikale 
Abschottung des Marktes und der interessengeleiteten 
(Nicht-) Investitionen in die Netze angegangen werden. 
Andererseits ergeben sich bei einer reinen Entflech-
tung, die nicht mit einer Vergesellschaftung der Netze 
einhergeht, neue Probleme. Finanzinvestoren, die versu-
chen werden, mit den Netzen größtmöglichen Profit zu 
erzielen, richten ihre Geschäftspolitik ebenfalls nicht an 
den Notwendigkeiten einer umweltschonenden Ener-
gieversorgung, an der langfristigen Erhaltung der Netze, 
geschweige denn an anderen Zielen wie dem Erhalt 
qualifizierter Arbeitsplätze aus. 

Die in Deutschland eingeführte Anreizregulierung, die 
als Regulierungsinstrument, sozusagen als Alternative 

100 KOM (2006) 851 endg.: Untersuchung der europäischen Gas- und 
Elektrizitätssektoren gemäß Art. 17 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
(Abschlußbericht).
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6.2. Horizontale Entflechtung der  
Energiewirtschaft

Im europäischen Recht gibt es bereits Entflechtungser-
mächtigungen. Die Verordnung 1/2003 sieht vor, dass 
die Kommission bei einer Zuwiderhandlung gegen Art. 
81 (Verbot wettbewerbshindernder Vereinbarungen 
und Beschlüsse) oder Art. 82 EG (Missbrauch einer den 
Markt beherrschenden Stellung) strukturelle Eingriffe 
gegenüber Unternehmen ergreifen kann.107 

Das deutsche Wettbewerbsrecht erlaubt derartiges 
bisher nicht. Das deutsche Kartellrecht kennt zwei 
Ansatzpunkte, in das Marktgeschehen einzugreifen. 
Einerseits eine präventive in Form der Fusionskontrolle, 
die die Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung 
verhindern soll, andererseits eine nachträgliche in Form 
der Kontrolle von Marktmissbräuchen. Beide Ansätze 
bedingen einander, denn je weniger bei Fusionen interve-
niert wird, desto öfters wird die Missbrauchsaufsicht an-
gerufen. Wobei die Missbrauchsaufsicht weder Schäden, 
die in der Vergangenheit entstanden sind beheben, noch 
das Übel an der Wurzel packen kann. „Wer über eine 
marktbeherrschende Stellung verfügt, wird immer wieder 
der Versuchung ausgesetzt sein, seine Machtstellung zur 
Durchsetzung der eigenen Interessen auch missbräuch-
lich auszunutzen. Insofern besteht die Gefahr, dass der 
Marktmissbrauch durch die behördliche Intervention an 
der einen Stelle lediglich unterbunden wird, danach aber 
wie eine Hydra an anderen Stellen wieder zu tage tritt. 
Die Ursache des Missbrauchs liegt eben nicht in einer 
verwerflichen Gesinnung der betreffenden Unternehmer, 
sondern in deren Machtstellung als solcher.“108

Im Falle von Fusionen, die zu teilweise marktbeherr-
schender Stellung führen würden, gibt es bereits 
Ansätze von Entflechtungsregelungen. In diesen Fällen 
verbindet das Bundeskartellamt eine Genehmigung mit 
Auflagen, die auch die Veräußerung von Vermögens-
werten beinhalten können. Eine marktbeherrschende 
Stellung kann sich jedoch nicht nur aus Fusionstätig-
keiten entstehen, sondern auch durch die inhärente 
Geschäftspolitik eines Unternehmens. Deshalb muss 
es als eindeutiges Defizit der bundesdeutschen Gesetz-
gebung angesehen werden, dass es keine fusionsun-
abhängige Eingriffs- und Entflechtungsbefugnis des 
Bundeskartellamtes gibt.

107 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niederge-
legten Wettbewerbsregeln, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten L1/1 vom 4.1.2003: „Stellt die Kommission auf eine Beschwerde 
hin oder von Amts wegen eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder 
Artikel 82 des Vertrags fest, so kann sie die beteiligten Unternehmen 
und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung verpflichten, 
die festgestellte Zuwiderhandlung abzustellen. Sie kann ihnen hierzu 
alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder 
struktureller Art vorschreiben, die gegenüber der festgestellten 
Zuwiderhandlung verhältnismäßig und für eine wirksame Abstellung 
der Zuwiderhandlung  erforderlich sind.(...) Soweit die Kommission 
ein berechtigtes Interesse hat, kann sie auch eine Zuwiderhandlung 
feststellen, nachdem diese beendet ist.
108 Jürgen Basedow: Marktbeherrschung und SIEC-Test, in: Ahrens, 
Börries / Behrens, Peter / v. Dietze,
Philipp(Hg.): Marktmacht und Missbrauch, Baden-Baden 2007, S. 27.

Verfolgung von Gemeinwohlzielen (…). Dies soll dadurch 
ermöglicht werden, dass das Eigentum an den Gütern 
auf öffentlich-rechtliche Einrichtungen (Staat ieS, 
Gemeinden, Selbstverwaltungseinrichtungen) überführt 
wird (Gemeineigentum) mit dem Ziel, seine Nutzung am 
Allgemeinwohl zu orientieren. (…) Ob die Sozialisierung, 
die ja in den Schutzbereich des Art. 14 eingreift im Hin-
blick auf den mit der Sozialisierung konkret verfolgten 
Zweck geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein 
muss, wird überwiegend verneint (…). Jedenfalls hat 
der Gesetzgeber einen weiten Beurteilungsspielraum 
(…). Der Sozialisierungszweck muss für die Dauer der 
Sozialisierung gesichert werden.“103

Bei der Enteignung oder Sozialisierung muss die Höhe 
der vorgeschriebenen Entschädigung nicht in jedem 
Fall dem Verkehrswert entsprechen. Das Bundesver-
fassungsgericht hat in seinem sogenannten Deichurteil 
ausdrücklich klargestellt, dass der Gesetzgeber bei 
einer Enteignung im Sinne des Art. 14 Absatz 3 GG je 
nach Umständen vollen Ersatz, aber auch eine  
darunter liegende Entschädigung bestimmen könne.104 
Dem kommt gerade dann besondere Bedeutung zu, 
wenn – wie im Falle der Energienetze – der Markt nicht 
funktioniert. Bei einer Sozialisierung im Sinne des Art. 
15 GG ist es noch einleuchtender, dass die Entschädi-
gung nicht dem Verkehrswert entsprechen müsste. Der 
Rechtswissenschaftler Jarass betont: „Eine Entschädi-
gung zum Verkehrswert dürfte [...] regelmäßig nicht er-
forderlich sein […]; andernfalls wäre eine Sozialisierung 
praktisch ausgeschlossen, was dem Zweck des Art. 15 
nicht gerecht würde“.105 

Sogar die Deutsche Bank gibt zu bedenken: „Ein Teil der 
Wahrheit ist (…), dass die jahrzehntelange Akkumulati-
on von Kapital – auch für den Ausbau der Netze – nicht 
zuletzt deshalb zustande kam, weil in Deutschland kein 
Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten stattfand, 
also so genannte Monopolrenditen erwirtschaftet 
werden konnten. Insofern erscheint die Eigentumsfrage, 
die zunächst ein schlagendes Argument ist, in einem 
anderen Lichte.“106

Durch eine Vergesellschaftung der Netze würden die 
Einnahmen für den Energietransport entweder direkt 
(durch sinkende Energiepreise) oder indirekt (durch 
öffentliche Einnahmen aus dem öffentlichen Netzbe-
trieb) den Bürgerinnen und Bürgern zufließen. Etwaige 
Entschädigungszahlungen für die Überführung von 
Strom- und Gasnetzen in die öffentliche Hand wären 
jedenfalls keine einmalige, verlorene Ausgabe, sondern 
eine profitable Zukunftsinvestition im Sinne der Bürge-
rinnen und Bürger.

103 Jarass, Hans D./ Pieroth, Bodo: Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, Art. 15, Rn 1ff. München 20005, S. 392ff.
104 . Vgl. z.B. Depenheuer, Otto; Die Eigentumsgarantie des Art. 14 
Abs. 1 Satz 1; in: Starck, Christian
[Hrsg.]: Kommentar zum Grundgesetz ; München; 2005; S. 1438 ff..
105  Vgl. Jarass, Hans D./ Pieroth, Bodo; a.a.O., S.394.
106 „EU-Energiepolitik: Höchste Zeit zu handeln!“, DB Research, EU-
Monitor 44, März 2007, S.8 
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beschränkt sich vielmehr auf die Gewährleistung einer 
angemessenen Verwertung, d.h. der Bereitstellung von 
gesetzlichen Zuordnungsmechanismen, die dem Grund-
satz nach eine wirtschaftlich sinnvolle Disposition und 
Nutzung möglich machen (BVerfGE 79, 1, 25 = juris Tz. 
46 – Sendung in Vollzugsanstalten. Selbst die Tatsache, 
dass sich Chancen im Wert von Aktien abbilden, führt 
nicht zu ihrem verfassungsrechtlichen Schutz (BVerfG 
NJW 2001, 279, 280 = juris Tz. – Moto Meter AG). Im 
Ergebnis ist also der aus der Auflösung einer markt-
beherrschenden Stellung resultierende Wertverlust 
verfassungsrechtlich nicht geschützt“110

Eingeschränkt wird die Entflechtungsmöglichkeit in 
diesem Gesetzentwurf durch die Möglichkeit eines 
Ministerdispenses in Analogie zur Ministererlaubnis bei 
Fusionen. Diese wurde 1973 in das GWB eingeführt. 
Von Seiten des Bundeskartellamtes wird das Instrument 
der Ministererlaubnis zwar damit verteidigt, dass sie 
das Bundeskartellamt davon freistelle, in seinen Ent-
scheidungen wettbewerbsfremde, politische Rahmenbe-
dingungen mit berücksichtigen zu müssen. Andererseits 
zeigt der Fall E.ON/Ruhrgas beispielhaft, dass durch 
eine Verquickung von Politik und Wirtschaft – und die 
ist keineswegs nur im Energiesektor vorhanden – dieses 
Instrument aufgrund seiner Endgültigkeit leicht miss-
braucht werden kann. 

Insbesondere im angelsächsischen Raum gibt es 
bereits Erfahrungen mit Entflechtungsverfahren. Prof. 
Dr. Christian von Hirschhausen, Dr. Anne Neumann 
und Dipl.-Wi.Ing. Hannes Weigt haben im Auftrag des 
hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklungen die vorhandenen internationalen 
Erfahrungen ausgewertet und anhand von Fallstudien 
zusammengefasst.111 Prominentes Beispiel im Energie-
sektor ist die Entflechtung der Elektrizitätserzeugung 
in Großbritannien. Nachdem den beiden Duopolisten 
National Power und Power Gen Marktmachtmissbrauch 
nachgewiesen werden konnte, mussten sie Kraft-
werkskapazitäten verkaufen. „Im Ergebnis fiel mit der 
zunehmenden Anzahl von Anbietern das Preisniveau 
nachweisbar. Diese Effekte traten langfristig auf.“112 
In Kalifornien wurden Mitte der 90er Jahre die drei 
marktbeherrschenden Unternehmen Pacific Gas & 
Electric, Southern California Edison und San Diego Gas 
& Electric entflochten. Die Marktkonzentration fiel von 
CR3 gleich 80 % auf 50 %. Allerdings kann infolge der 
Krise des kalifornischen Elektrizitätsmarktes die kon-
krete Wirkung der Entflechtung nicht analysiert werden. 
Derzeit wird eine Entflechtung des größten Elektrizitäts-
erzeugers in Texas (TXU) erwogen.

„Ein weiteres Instrument europäischer Wettbewerbs-
politik mit Anwendung auf Elektrizitätsmärkten sind 
‚virtuelle’ Entflechtungen in Form von Virtual Power 

110 ebenda
111 Hirschhausen , Christian von/ Neumann, Anne / Weigt, Han-
nes: Entflechtung als Instrument einer aktiven Wettbewerbspolitik: 
Funktionsweise und Lehren aus internationalen Erfahrungen, Dresden 
November 2007.
112 Hirschhausen / Neumann / Weigt, a.a.O. S. 7.

Im Herbst 2006 wurde von der hessischen Landesregie-
rung die horizontale Entflechtung der Energiewirtschaft, 
also der Zwangsverkauf von Kraftwerkskapazitäten oder 
von Unternehmensbeteiligungen in die Diskussion ge-
bracht und Anfang November 2007 als Gesetzentwurf 
vorgelegt. 

Der hessische Entwurf für eine Novellierung des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen will in das GWB 
einen neuen §41a ‚Entflechtung’ einfügen, der nicht auf 
den Energiesektor beschränkt ist. Voraussetzungen für 
eine Entflechtung sind nach diesem Entwurf:

•„Es muss sich um einen Markt mit gesamtwirtschaft-
licher Bedeutung handeln; dies kann v.a. Märkte 
mit bedeutenden oder gar unverzichtbaren Gütern 
betreffen, an denen ein erhebliches versorgungs- und 
strukturpolitisches Interesse besteht.

• Die Aufgreifschwellen der nationalen Fusionskontrolle 
müssen überschritten sein.

• Das betroffene Unternehmen muss auf dem relevan-
ten Markt eine beherrschende Stellung innehaben.

• Der Missbrauch dieser marktbeherrschenden Stel-
lung muss in mindestens einem Fall  nachgewiesen 
sein.

• Auf dem relevanten Markt  darf auf absehbare Zeit 
kein wesentlicher Wettbewerb zu erwarten sein.“109

Liegen diese Voraussetzungen vor, kann das Bundes-
kartellamt eine Veräußerung oder Verselbständigung 
bestimmter Teile des Vermögens eines Unternehmens 
anordnen, wobei dieses das Recht hat, selbst Vorschlä-
ge zu machen, welche Vermögensteile verkauft werden 
sollen. Hierzu ist eine Stellungnahme der Monopol
kommission einzuholen. Potentielle Erwerber dürfen auf 
diesem Markt weder selbst eine marktbeherrschende 
Stellung haben, noch Tochterunternehmen der Verkäu-
fer sein.

Der Gesetzentwurf verneint eine Kompensationspflicht 
im Falle einer Entflechtung. Handelt es sich um eine 
reine organisatorische Verselbständigung, findet eine 
Übertragung von Vermögensgegenständen nicht statt. 
Wird eine eigentumsrechtliche Veräußerung angeord-
net, so ist der Verkaufserlös die Kompensation. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass von dem Unter-
nehmen hinzunehmen ist, „dass der durch anderweitige 
Veräußerung zu erzielende Kaufpreis niedriger ist, als 
der Erlös aus einem Anteilsverkauf, der zur Verstärkung 
der marktbeherrschenden Stellung führen würde (vgl. 
BGH NJW 1978, 1320, 1325 – KfZ-Kupplungen). Artikel 
14 Absatz 1 GG schützt nicht die einträglichste Nutzung 
des Eigentums (BVerfGE 100, 226, 243 = juris Tz. 84 – 
Denkmalschutz). Der verfassungsrechtliche Anspruch 

109 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Marktstruktur bei 
Wettbewerbsversagen, Wiesbaden, 2.11.2007
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kaum eine Rolle. Die Folgen kann man beispielhaft im 
Falle des Kartellverfahrens zur Einspreisung der CO2-
Zertifikate sehen (siehe Kapitel 4.1.3).

Bei Kartellschäden handelt es sich meist um Streu- und 
Bagatellschäden. „Diese Schäden betreffen zwar viele 
Verbraucher, stellen aber für die Einzelpersonen nur 
einen relativ geringen Schaden dar.“116 Infolgedessen 
klagen sehr wenige VerbraucherInnen auf Schaden-
ersatz und Unterlassung. Auf der anderen Seite ist 
der Vorteil für den Energieversorger bei einer solchen 
Streuwirkung, die Millionen von Kunden betreffen kann, 
erheblich. Nur wenn die VerbraucherInnen, vertreten 
durch die Verbraucherverbände, gebündelt auftreten, 
kann auf gleicher Augenhöhe agiert werden. Folgerich-
tig fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband 
e.V. (vzbv) eine Aufnahme des Verbraucherschutzes in 
die Zweckbestimmung des Kartellrechtes, sowie ein 
Verbandsklagerecht für Verbraucherschutzverbände auf 
Schadenersatz und Unterlassung.

„Eine verstärkte private Rechtsdurchsetzung von 
Verbrauchern und Verbraucherverbänden würde den 
präventiven Abschreckungseffekt erhöhen und dazu 
beitragen, Kartellrechtsverstöße zu reduzieren. Dies ist 
insbesondere deshalb wichtig, weil Unternehmen aus 
Angst vor wirtschaftlichen Konsequenzen oft nicht ge-
gen ihnen bekannte Kartellrechtsverstöße vorgehen.“117

Weiterhin ist die Einführung eines Instrumentes analog 
der britischen „Super-complaints“ sinnvoll. In Deutsch-
land können Verbraucherverbände das Kartellamt zwar 
auffordern, einem Verdacht von Marktmissbrauch 
nachzugehen. In Großbritannien gibt es darüber hinaus 
aber eine Prüfpflicht des Kartellamtes innerhalb von 90 
Tagen. Entweder müssen die Kartellbehörden dann die 
Verbraucherorganisation darüber informieren, welche 
Aktivitäten sie eingeleitet haben oder eine ausführliche 
Begründung geben, warum sie nicht tätig geworden 
sind.

6.4. Überführung der  
Entsorgungsrückstellungen in staatliche Hand

Wie oben bereits erwähnt, sind die Entsorgungsrück-
stellungen ein wichtiges Instrument für die Erzielung 
von Extraprofiten. Die Betreiber von Atomanlagen sind 
nach Atomgesetz für die Beseitigung der radioaktiven 
Abfälle zuständig. Aufgrund dieser Bestimmung sind die 
Unternehmen handels- und aktienrechtlich verpflichtet, 
für die Entsorgung und Stilllegung ihrer Atomkraftwerke 
Rückstellungen zu bilden. 

Diese Rückstellungen unterscheiden sich von anderen 
sowohl hinsichtlich ihrer Höhe (31.12.2006: 27,39 Mrd. 
Euro), vor allem aber hinsichtlich ihrer Fälligkeit, die 
erst in Jahrzehnten nach ihrer Bildung auftritt. Anders 
als bei Pensionsrückstellungen, bei denen es stetigen 

116 Stellungnahme Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., a.a.O., 
S..5. 
117 ebenda.

Plants (VPP). In diesem Rahmen werden Kraftwerkska-
pazitäten eines Unternehmens am Großhandelsmarkt 
an Dritte versteigert (sogenannte ‚Kraftwerksschei-
ben’). (...) Anwendung fanden diese Maßnahmen v.a. in 
Fusionsfällen, so z.B. im Fall von Nuon in den Niederlan-
den, Electrabel in Belgien und dem Erwerb von EnBW 
Anteilen durch die französische EdF.“113

Der hessische Vorschlag bringt Bewegung in die poli-
tische Diskussion und zeigt Alternativen bzw. poten-
tiell wirksamere Handlungsmöglichkeiten zur reinen 
Missbrauchaufsicht auf. Er leidet allerdings unter der 
ausschließlichen Beschränkung auf den Wettbewerbsas-
pekt und lässt den Verbraucher- oder Umweltschutz 
völlig außen vor. 

Zu hinterfragen ist die Beweislast für den Missbrauch 
der marktbeherrschenden Stellung eines Unterneh-
mens. Bereits Ende der 70er Jahre gab es infolge des 
dritten Hauptgutachtens der Monopolkommission 
(1978/79) eine Diskussion über die Einführung von 
Entflechtungsregelungen. Während die Monopolkom-
mission ebenfalls den Missbrauch als Voraussetzung 
vorsah, schlug Dr. Reinhard Schulte-Braucks114 vor, „das 
von der Monopolkommission empfohlene Eingriffskri-
terium ‚struktureller Missbrauch’ dadurch (zu) stärken, 
dass von bestimmten Marktanteilen an (beispielsweise 
50 %) strukturbedingter Missbrauch vermutet wird. Es 
ist dann Sache der mächtigen Unternehmen nachzu-
weisen, dass er nicht vorliegt. Größenvorteile sind für 
Schulte-Braucks kein hinreichender Grund, von der 
Entflechtung abzusehen, wenn die Vorteile nicht (insbe-
sondere über Preisermäßigungen) an den Verbraucher 
weitergegeben werden.“115

Eine Entflechtungsregelung kann sich also an den hessi-
schen Entwurf anlehnen mit folgenden Modifizierungen: 

•Der Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung 
muss nicht nachgewiesen werden, sondern eine 
Überschreitung der Aufgreifschwellen ist selbst 
Grund für die Möglichkeit, ein Entflechtungsverfahren 
einzuleiten.

•Der Ministerdispens wird nicht eingeführt, stattdes-
sen ist das Instrument der Ministererlaubnis aus dem 
GWB zu streichen.

•Die Gründe für das Agieren des Kartellamtes werden 
um Verbraucher- und Umweltschutz erweitert.

6.3. Stärkung des Verbraucherschutzes im 
Kartellrecht

Das deutsche Kartellrecht ist eng auf Wettbewerbsas-
pekte beschränkt, der Verbraucherschutz spielt dabei 

113 Hirschhausen / Neumann / Weigt, a.a.O. S. 7.
114 Schulte-Braucks ist heute Referatsleiter der EU-Generaldirektion 
Unternehmen.
115 Lenel, Hans Otto: Zwei Stellungnahmen zur Regelung der Entflech-
tung –Rezensionsabhandlung, in: Zeitschrift
für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaft, 146. Band 1982, S. 67.
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Erliegen. Im Zuge der Liberalisierung des Energiesek-
tors wurde den Stadtwerken ihr wirtschaftliches Ende 
vorausgesagt. Und die Grünen, viele Jahre Protagonis-
ten der Rekommunalisierung, hatten in vielen Kommu-
nen, in denen Rot-Grün regierte, genau das Gegenteil 
vollzogen und dem Verkauf von Stadtwerken zuge-
stimmt. Statt auf Rekommunalisierung setzten sie nun 
auf den Wettbewerb und die Chancen neuer Marktteil-
nehmer. 

Neuen Schwung bekam die Rekommunalisierungsde-
batte in den letzten Jahren von anderer Seite. Vor allem 
im Abfallbereich, aber auch darüber hinaus, mehren 
sich die Kommunen, die Verträge mit Privaten nicht ver-
längert haben und die Ver- und Entsorgung wieder in Ei-
genregie durchführen und das oft preiswerter. Sehr zum 
Missfallen der Privatwirtschaft. Die o.g. Verschärfung 
der Nordrhein-Westfälischen Gemeindeordnung kann 
als direkte Reaktion darauf gesehen werden, waren es 
doch Kommunen in NRW, allen voran die Gemeinde 
Bergkamen, die als Vorreiter der gegenwärtigen Rekom-
munalisierungstendenzen angesehen werden können.

6.5.1. Begründung einer kommunalen  
Energieversorgung
„Nicht die optimale Nutzung von Energie, die Sicherung 
und Steigerung des Lebensstandards mit geringe-
rem Energieeinsatz, sondern die Förderung von mehr 
Energieverbrauch, Umsatzexpansion und Rentabilitäts-
kalkül sind nach wie vor die bestimmenden Unterneh-
mensziele im Energiesystem der Bundesrepublik,“ so 
die zwanzig Jahre alte, immer noch richtige Feststellung 
von Prof. Dr. Peter Hennicke, dem Mitautor des Energie-
wendeszenarios 2 des Öko-Institutes 1985.120  

Hennicke stellte fest, dass durch das Agieren insbe-
sondere großer gemischtwirtschaftlichen Unterneh-
men, wie z.B. RWE die ‚öffentliche Energieversorgung’ 
in Misskredit geraten ist. Dies wird seit vielen Jahren 
von Liberalisierungsbefürwortern dazu genutzt, die 
Privatisierung der öffentlichen Unternehmen und die 
Einführung von Wettbewerb zu fordern. Damit würde, so 
Hennicke, jedoch der Rest an demokratischer Kontrolle 
verschwinden. „Nicht die ‚öffentliche’ Energieversor-
gung gilt es zu privatisieren, sondern die seit Jahrzehn-
ten institutionell erzwungene faktische Privatisierung 
der Geschäftspolitik nur noch formell öffentlicher Un-
ternehmen muss aufgedeckt und reformiert werden.“121 

Die Gründe für eine Energieversorgung in kommunaler 
Hand sind vielschichtig:

Während privaten Energieversorgungsunternehmen 
eine höchstmögliche Renditeerzielung kaum zu verweh-
ren ist, kann eine sozial und ökologisch orientierte Ener-
giepolitik von Stadtwerken normativ aus dem Anspruch 
an ein „öffentliches“ Unternehmen mit einer Verpflich-

120 Hennicke, Peter: Energiepolitik im Umbruch. Hemmnisse und Chan-
cen für eine rekommunalisierte Energiewirtschaft,
in: Projektgruppe Grüner Morgentau (Hg.): Perspektiven ökologischer 
Wirtschaftspolitik, Frankfurt / New York 1986, S. 135.
121 Hennicke, a.a.O., S.136.

Zu- und Abfluss gibt, ist der Elektrizitätswirtschaft so 
eine enorme Liquiditätsreserve zugewachsen über die 
sie frei verfügen kann, solange der Bestand in der Bilanz 
nachgewiesen wird. Während andere Unternehmen für 
ihr Geschäftskapital Kredite aufnehmen müssen, kann 
die atomkraftwerksbetreibende Elektrizitätswirtschaft 
auf ihre eigenen steuerfreien Rückstellungen zurück-
greifen.

Bei der bisherigen Art und Weise, die Rückstellungen 
zu verwenden oder anzulegen, ist zudem nicht hinrei-
chend gewährleistet, dass die Mittel im Bedarfsfall auch 
tatsächlich für den Bestimmungszweck zur Verfügung 
stehen. Als 1988 der Thorium Hochtemperatur-Reaktor 
THTR in Hamm-Uentrop nach nur 423 Volllasttagen we-
gen seiner Sicherheitsmängel stillgelegt wurde, stand 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Betreiberge-
sellschaft in Frage. Die Rückstellungen waren ander-
weitig angelegt, die Gesellschaft war konkursbedroht. 
Infolgedessen musste die öffentliche Hand erhebliche 
finanzielle Verpflichtungen übernehmen, damit ein ge-
ordnetes Verfahren zur Stilllegung des THTR eingeleitet 
werden konnte.

Zur Behebung beider Missstände, der Anhäufung von 
Extraprofiten und der Gefahr der fehlenden Gelder bei 
Bedarf müssen die Entsorgungsrückstellungen in die 
staatliche Hand überführt werden. In der Diskussion ist 
ein öffentlich-rechtlicher Fonds, noch besser wäre, sie 
in eine zu gründende rechtsfähige Stiftung des öffentli-
chen Rechts zu überführen.118

6.5. Dezentralisierung und  
Rekommunalisierung

Mitte der 80er Jahre wurde eine heftige Diskussion 
über die Rekommunalisierung der Energieversorgung 
geführt. Rahmen dafür waren einerseits die Studie des 
Öko-Institutes „Die Energiewende ist möglich“119, sowie 
die 4. GWB-Novelle von 1989, die die Laufzeit von Kon-
zessionsverträgen zwingend auf 20 Jahre beschränkte 
und die Laufzeit von Altverträgen bis zum 1.1.1995 
begrenzte. Somit standen viele Gemeinden spätestens 
1994 vor der Frage, ob sie neue Konzessionsverträge 
eingehen, oder die Netze rekommunalisieren sollten. 
Während Regionalversorger und Verbundunternehmen 
vor einem Rückschritt in überholte Versorgungsstruktu-
ren warnten und die Effizienz kommunaler Energiever-
sorgung anzweifelten, bedeutete Rekommunalisierung 
im Sinne des Öko-Institutes nicht einfach eine Renais-
sance der Stadtwerke. Sie forderten einen qualitativen 
Wandel der Unternehmensziele kommunaler Unterneh-
men mit ein.

Mitte der 90er Jahre kam es zu einer Reihe von Netz-
rückkäufen durch kommunale Energieversorger. Ende 
der 90er Jahre kam die Debatte jedoch fast völlig zum 

118 Siehe hierzu auch die Stellungnahme von Prof. Dr. Albert von Muti-
us zum Entwurf eines Gesetzes zur
Errichtung eines Rückstellungsfonds vom 27.4.1998.
119 Hennicke, P / Johnson, J./ Kohler, S.: Die Energiewende ist mög-
lich, Frankfurt 1985.
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verfügen nicht über riesige Kraftwerkskapazitäten deren 
erzeugten Strom sie unbedingt verkaufen wollen. So 
kann es sich für ein Stadtwerk eher rechnen, in Energie
einsparung zu investieren, als ein neues Kraftwerk zu 
bauen. Zumal wenn damit auch noch Auseinander-
setzungen mit den eigenen BürgerInnen über einen 
unliebsamen Kraftwerksbau vermieden werden können. 
So gibt es derzeit in vielen Städten wie Krefeld, Berlin, 
Mainz, Hanau und Lubmin erhebliche Widerstände 
gegen den Bau neuer Großkraftwerke. 

Die Kommune ist der richtige Ort für eine Energienut-
zungsplanung, der Planung der passenden Energiever-
sorgung für unterschiedliche Siedlungsstrukturen, der 
Koordinierung verschiedener Versorgungsangebote, der 
Einbindung der Energieversorgung in die allgemeine 
Stadtentwicklungsplanung. Wesentlich hierbei wäre 
die aktive Einbeziehung lokaler Akteure außerhalb von 
Verwaltung und EVU, eine Partizipation von Bürgerinnen 
und Bürger in die Planung. Partizipation setzt wiederum 
Transparenz des Stadtwerkes voraus.

All dies setzt allerdings ein Stadtwerk voraus, dessen 
Geschäftszweck die effiziente und umweltschonen-
de Versorgung der BürgerInnen im eigenen Gebiet 
ist. Eine Kooperation mit anderen Kommunen oder 
Unternehmen kann in vielen Fällen gerade im Wettbe-
werb mit den Verbundunternehmen im liberalisierten 
Markt sinnvoll oder notwendig sein. Ein bundesweiter 
und internationaler Aufkauf von Anteilen anderer 
Energieunternehmen, so wie dies bei den meisten der 
oben beschriebenen 8KU-Unternehmen der Fall ist, 
ist eine Assimilation an das Geschäftsgebaren der 
Großen, nicht die Erfüllung der kommunalen Daseins-
vorsorge. 

6.5.2. Kosten für den Netzkauf
Geht einer Rekommunalisierung keine Enteignung oder 
Sozialisierung der Netze voraus, kommt der Frage der 
Netzkaufkosten eine entscheidende Bedeutung für die 
Wirtschaftlichkeit der Übernahme durch die Kommune 
zu. Als infolge der 4. GWB-Novelle Gemeinden sich 
dafür entschieden haben, die Netze zurück zu kaufen 
und an ihre Stadtwerke zu übertragen, führte dies zu 
heftigen, teilweise gerichtlich ausgetragenen Ausein-
andersetzung über den Kaufpreis. Gegenüber standen 
einerseits das Sachzeitwertkonzept und andererseits 
der tarifkalkulatorische Restbuchwert. 

Der Sachzeitwert wird definiert als Wiederbeschaffungs
wert (Tagesneuwert) der Anlagen multipliziert mit dem 
Quotienten aus Restnutzungsdauer und betriebsübli-
cher Nutzungsdauer. Dies entspricht dem Zeitwert der 
Anlage unter Berücksichtigung von Alter und Zustand.

Demgegenüber wollten die Kommunen das Konzept 
des tarifkalkulatorischen Restwertes anlegen. Demnach 
entspricht der Wert des Stromnetzes dem Rest des 
Investitionsaufwandes, der noch nicht nach den Regeln 
des Tarifpreisgenehmigungsverfahrens an die EVU 
zurückgeflossen ist. Da das verkaufende EVU über die 
Strompreisgenehmigungen ihren Investitionsaufwand 
erstattet bekommen habe, sei ein Verkaufspreis für das 

tung für das Gemeinwohl begründet werden. Dies träfe 
zwar auch auf ein zentrales staatliches Unternehmen 
zu, dem allerdings die Nachteile der Zentralität, der 
inhärenten Dynamik zu Großversorgungseinrichtungen 
und der Bürgerferne anhaften würde.

Das Ziel eines modernen kommunalen Energiedienst-
leistungsunternehmens „umfasst die möglichst billige, 
versorgungssichere, ökologisch angepasste und sozial-
verträgliche (z.B. an den sozialen Wandel anpassungs-
fähige) Versorgung insbesondere der Haushaltskunden 
mit Energiedienstleistung. Die Nutzungsoptimierung 
schließt immer die Gesamtoptimierung hinsichtlich 
Energiezuführung und –einsparung ein und erkennt 
gerade auch die Einsparung als eine zumindest gleich-
rangig „öffentliche“ Aufgabe neben der Versorgung an. 
Die explizite Bezugnahme auf die Haushaltskunden geht 
von der Erkenntnis aus, dass gerade im Mietwohnungs-
bereich ein großes, über den Markt allein nicht aktivier-
bares Einsparungspotential vorhanden ist (Hennicke) 
und der vorwiegende Haushaltsbedarf nach billiger 
Wärme-Dienstleistung (mittels Heizkraftwerks- und 
Nahwärmekonzepten) bei weitem unterbefriedigt ist.“122

Neben der Auseinandersetzung zwischen Kohle und 
Atomenergie auf der einen und der Nutzung regenera-
tiver Energien auf der anderen Seite tritt die Frage der 
rationellen Energienutzung derzeit in den Hintergrund. 
Insbesondere die Kraft-Wärme-Kopplung leistet jedoch 
einen wichtigen Beitrag zu einer sparsamen Energienut-
zung, da durch die gleichzeitige Nutzung von Strom und 
Abwärme ein Wirkungsgrad einer Anlage um die  
90 % erreicht werden kann.123 Je kürzer die Leitungswe-
ge zwischen Wärmeerzeugung und -nutzung, desto grö-
ßer der Nutzen. KWK-Strom hat in Deutschland derzeit 
einen Anteil an der gesamten Stromerzeugung von ca. 
11 %. Die Enquetekommission „Nachhaltige Energie-
versorgung“ des deutschen Bundestages postuliert in 
ihrem Endbericht 2002 „die Erhöhung des Stromauf-
kommens aus Kraft-Wärme-Kopplung um den Faktor 3 
bis zum Jahr 2020“.124 Manche Städte, die über eigene 
Stadtwerke verfügen, weisen bereits heute KWK-Anteile 
von mehr als 50 % auf. Beispiele sind Flensburg und 
Schwäbisch Hall oder wie oben erwähnt München mit 
83 %. Die Gemeinden verfügen bei den leistungsge-
bundenen und flächenbeanspruchenden Maßnahmen 
wegen ihrer Planungshoheit und der Verfügungsrechte 
über die öffentliche Wegenutzung selbst über die we-
sentlichen Gestaltungsmittel für die KWK-Versorgung.

Die Struktur kommunaler Energieversorgung bedingt 
einen größeren wirtschaftlichen Nutzen, Energieein
sparungen zu realisieren, als dies bei zentralistischen 
Großkraftwerksstrukturen der Fall ist. Stadtwerke 

122 Kohler, Stephan: Die Energiewende ist möglich (III) in Kommune 
1/1986, S.43.
123 Zum Vergleich: der Wirkungsgrad eines Atomkraftwerks liegt bei 
35%.
124 Endbericht der Enquete-Kommission Nachhaltige Energieversor-
gung unter den Bedingungen der Globalisierung und der Liberalisie-
rung, Bundestags-Drucksache 14/9400, S. 426.
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Auffassung des Senats kann weder allgemein ange-
nommen, noch generell ausgeschlossen werden, dass 
ein Netzübernahmeentgelt in Höhe des Sachzeitwertes 
einen Versorgerwechsel verhindern und damit zu einer 
faktischen Bindung der Kommune an den bisherigen 
Versorger führen kann.“130

Der BGH räumt der in § 103a GWB a.F. festgelegten 
Freiheit alle 20 Jahre neu über Konzessionsverträge 
verhandeln zu können, übergeordnete Bedeutung ein. 
„Es entspricht indessen gefestigter Rechtsprechung des 
Senat, dass auch solche Vertragsgestaltungen mit 103a 
GWB a.F. unvereinbar sind, die in ihren tatsächlichen  
Auswirkungen zu einer über 20 Jahre hinausreichenden 
Bindung der Vertragsparteien führen (BGH, Beschl. V. 
15.4.1986)“131 In diesem Sinne reiche weder der Ver-
weis auf andere Fälle, in denen nach Sachzeitwert ver-
kauft wurde132, noch der Verweis darauf, dass das Netz 
ja weiterverkauft werden könne. „Ein nach kaufmänni-
schen Grundsätzen handelnder Erwerbsinteressent wird 
nur dann bereit  sein, ein Versorgungsnetz zum Sach-
zeitwert zu übernehmen, wenn die Stromversorgung 
unter Berücksichtigung der Anschaffungskosten für die 
Versorgungseinrichtungen, der sonstigen Kosten der 
Stromversorgung und der zu erwartenden Einnahmen 
in absehbarer Zeit einen Einnahmeüberschuss erwarten 
lässt. (…) Prohibitiv wirkt ein Netzkaufpreis, wenn er 
die Übernahme der Stromversorgung durch einen nach 
Maßstäben wirtschaftlicher Vernunft handelnden ande-
ren Versorger ausschließt und die Kommune dadurch 
faktisch an den bisherigen Versorger gebunden bleibt. 
Diese Grenze ist erreicht, wenn der Sachzeitwert den 
Ertragswert des Versorgungsnetzes nicht unerheblich 
übersteigt.“133 

Laut BGH ist mit zu berücksichtigen, in welchem Umfang 
die Kosten der Netzübernahme als betrieblicher Auf-
wand von der staatlichen Energieaufsicht anerkannt 
werden. Durch die Beendigung der Preisaufsicht zum 
1.7.2007 und die Einführung der AnreizregulierungsVO 
haben sich dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen 
erheblich geändert. In einer Antwort auf eine Anfrage 
an den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur, 
wird zu den Auswirkungen des Netzkaufpreises auf die 
Effizienzbewertung folgendes ausgeführt: „Die Kosten 
für den reinen Erwerb eines Stromnetzes zählen generell 
nicht zu den im Entwurf der Anreizregulierungsverord-
nung vom Juni 2007 in §11 (2) festgelegten dauerhaft 
nicht beeinflussbaren Kosten. Ein überhöhter Kaufpreis 
würde bei der Bestimmung des Effizienzwertes eines 
Unternehmens also nicht im Rahmen der dauerhaft 
nicht beeinflussbaren Kosten von den Gesamtkosten 
abgezogen (§12(2) AregV-E), sondern im Gegenteil, 
die relevanten Kosten erhöhen und im extremen Fall in 
einem schlechteren Effizienzwert für den Netzbetreiber 

130 ebenda
131 ebenda
132 Das OLG München hatte in seiner Begründung darauf verwiesen, 
dass nach einer in NRW durchgeführten Untersuchung in mindestens 
76 % der bis zum Jahr 1989 erfolgten Stromnetzübernahme der Sach-
zeitwert gezahlt worden sei.
133 BGH-Urteil KZR 12/97 vom 16.11.1999

Netz nur insoweit gerechtfertigt, als dies noch nicht in 
Gänze stattgefunden habe. Ein Preis oberhalb dieses 
kalkulatorischen Restwertes wäre eine Doppelverrech-
nung von Kosten, weil der Sachzeitwert zum Teil erheb-
lich über dem kalkulatorischen Restbuchwert liegt. Die 
Differenz ist insbesondere auf die unterschiedlichen 
Abschreibungszeiträume zurückzuführen. Im Preisge-
nehmigungsverfahren machten die EVU regelmäßig von 
der Möglichkeit Gebrauch, Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten für Versorgungseinrichtungen innerhalb 
von 20-25 Jahren abzuschreiben. Bei der Ermittlung des 
Sachzeitwertes werden demgegenüber Abschreibungen 
nach der längeren betriebsgewöhnlichen Nutzungsdau-
er von 30 – 40 Jahren zugrunde gelegt. 

Schrieb zum Zeitpunkt vieler Vertragsabschlüsse das 
Gesetz den „Sachzeitwert der Anlagen im Übergabezeit-
punkt“ als Mindestvergütung noch vor125, so beschränkt 
sich die Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts 
vom 24.4.1998126 und die Verordnung über Kon
zessionsabgaben für Strom und Gas127 auf die Bestim-
mung, dass eine Übertragung von Versorgungseinrich-
tungen ohne „wirtschaftlich angemessenes Entgelt“ 
untersagt wird. Eine nähere Eingrenzung dieser Formu-
lierung gibt es nicht. Allerdings ist im Begründungstext 
zu finden: „Entgeltvereinbarungen, die am Sachzeitwert 
der Anlagen anknüpfen, entsprechen der gegenwärtigen 
Praxis und sind auch in Zukunft – vorbehaltlich ander-
weitiger kartellrechtlicher oder preisrechtlicher Entwick-
lungen – nicht zu beanstanden.“128 „Der BGH hat hierzu 
höchstrichterlich festgestellt: „Vor diesem Hintergrund 
verbietet sich die Annahme, der Gesetzgeber habe mit 
Erlass des §3 Abs. 2 Nr. 2 KAV durch Verzicht auf die 
Verwendung des Begriffs „Sachzeitwert“ eine Änderung 
der bislang üblichen Vergütungspraxis erreichen und 
weichende Energieversorgungsunternehmen auf Entgel-
te in Höhe der Anschaffungskosten- oder Buchrestwerte 
beschränken wollen.“129

Der Bundesgerichtshof hatte in diesem Revisionsver-
fahren Gemeinde Kaufering / Lech-Elektrizitätswerke 
u.a. darüber zu urteilen, ob die im vorliegenden Kon-
zessionsvertrag vereinbarte Endschaftsklausel, die 
einen Kaufpreis in Höhe des Sachzeitwertes vorschrieb, 
rechtmäßig sei. 

Im Prinzip bejahte er dies. Allerdings hat der BGH die 
Auffassung des OLG München zurückgewiesen, dass 
die Zugrundelegung des Sachzeitwertes in keinem Fall 
eine prohibitive Wirkung haben könnte. Stattdessen 
fordert der Senat eine Einzelfallprüfung unter Hinzu-
ziehung von Sachverständigen, der nach objektiven, 
für alle denkbaren Erwerber geltenden Kriterien den 
Ertragswert des Versorgungsnetzes ermittelt. „Nach 

125 Nr. 60 der Durchführungsbestimmungen vonm27.2.1943 zur  
Konzessionsabgabenverordnung – D/KAE.
126 § 13 Abs. 2 Satz 2 - BGBl. I S. 730.
127 § 3 Abs.2 Nr. 2- Konzessionsabgabenverordnung – KAV vom 
9.1.1992 / BGBl. I, S.12.
128 Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Bundes-
rats-Drucksache 686/91, S. 19.
129 BGH-Urteil KZR 12/97 vom 16.11.1999.
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tionsform der gemeinsamen kommunalen Anstalt bzw. 
des gemeinsamen Kommunalunternehmens. Auch ein 
Erfahrungsaustausch zwischen Kommunen unterschied-
licher Regionen oder Länder ist zu unterstützen. Darüber 
hinaus muss es den Kommunen möglich sein, sich an 
Energieerzeugungsanlagen und Gasspeicheranlagen zu 
beteiligen, sowie Strom aus regenerativen Anlagen über 
die eigenen kommunalen Grenzen hinaus zu vertreiben. 
Eine wirtschaftliche Betätigung von Kommunen in bun-
desweitem oder gar internationalem Maßstab in Form 
von Anteilserwerb an Energieversorgungsunternehmen 
konterkariert jedoch den Sinn einer kommunalen Ener-
gieversorgung und ist abzulehnen.

Die Unterstützung der Kommunen durch die 
Bund und Länder 
Auch ohne Sozialisierung des Netzbetriebes ist eine Re-
kommunalisierung über den Netzkauf durch die Gemeinden 
möglich. Dazu wäre einerseits die Festschreibung des tarif-
kalkulatorischen Restbuchwertes andererseits ein staat-
liches Sonderprogramm in Form von Sonderkonditionen 
für Kreditaufnahmen für Netzrückkäufe eine flankierende 
Maßnahme. 

„Die Bundesländer haben vielfältige Möglichkeiten, die 
Kommunen bei der Durchführung des Energiemanage-
ments zu unterstützen. Dazu gehören informative Instru-
mente zur Motivation der Entscheidungsträger sowie zur 
Information und Qualifikation der Verwaltungsmitarbeiter. 
(...)  Des weiteren können finanzielle Instrumente Anreize 
für die Umsetzung wirtschaftlicher Energiesparmaßnah-
men in den Kommunen geben. (...) Ferner können die 
Bundesländer rechtliche Instrumente wie Landesgesetze 
oder Verordnungen nutzen. Durch die Verabschiedung 
von Landesenergiegesetzen haben die Bundesländer die 
Möglichkeit, mit Vorgaben für einen effizienten Energieein-
satz in gebündelter Form ihre Zielsetzungen zu unterstrei-
chen. Außerdem können energetische Vorgaben in den  
Richtlinien von Landesförderprogrammen aufgenommen 
werden, beispielsweise in Städtebauförderprogramme oder 
in Wohnbau- und Sanierungsprogramme. Die Abstimmung 
und Vernetzung der landesweiten Rahmenbedingungen 
kann von den Landesregierungen in Form von entspre-
chenden Klimaschutz- bzw. Energiekonzepten erfolgen.“135 
So hat Hessen bereits 1990 im Hessischen Energiegesetz 
explizit die Förderung von kommunalen Energiekonzepten 
durch das Land verankert.136

Auch von Bundesebene aus können die Kommunen über 
Wettbewerbe, die mit Fördergeldern verbunden werden, 
zur Entwicklung von Konzepten für Energieeffizienz, rege-
nerative Energieerzeugung zu entwickeln und entsprechen-
de Vorplanungen für Investitionen angehalten werden.

Die Kontrolle der Stadtwerke 
Stadtwerke sind eine Voraussetzung für eine komm
unale, bürgernahe, soziale und umweltverträgliche 

135 Dünnhoff, Elke: Die Unterstützung des kommunalen Energienmana-
gements durch die Bundesländer. Heidelberg, April 2000, S. 3
136 Gesetz über die Förderung rationeller und umweltfreundlicher 
Energienutzung in Hessen (Hessisches energiegesetz) vom 25. Mai 
1990, GVBl. I S. 174.

und somit einer niedrigeren Erlösobergrenze resultieren. 
Der Betreiber hätte dann dementsprechend eine stär-
kere Kostensenkung vorzunehmen.“134 Ein überhöhter 
Kaufpreis kann also infolge der Anreizregulierung nicht 
einfach auf die Preise angerechnet werden und kann da-
mit zu erheblichen Nachteilen für den Netzkäufer führen.

Eine Möglichkeit wäre, das Energiewirtschaftsgesetz 
dahingehend zu ändern, den tarifkalkulatorischen Rest-
buchwertwert als Übernahmeentgelt festzuschreiben (§ 
46 Abs. 2 S. 2 EnWG). Die Verfassungsmäßigkeit und 
die Übereinstimmung mit den Vorgaben der EU dieser 
Regelung sind allerdings zu prüfen. 

6.5.3. Rahmenbedingungen einer  
Rekommunalisierungsoffensive
Eine Rekommunalisierungsoffensive muss  über die 
Einzelentscheidung einiger weniger Kommunen hinaus
gehen und eine flächendeckende, gesamtstaatliche 
Aufgabe werden. Dafür sind folgende Rahmenbedingun-
gen zu klären: 

Das Verhältnis zwischen vertikaler Entflechtung 
und kommunaler Energieversorgung 
Die Forderung nach Überführung der Netze in die 
öffentliche Hand bei gleichzeitiger Rekommunalisierung 
zumindest der Endversorgung stellt die Frage nach der 
Organisierung des Netzbetriebes. Einerseits besteht die 
Möglichkeit, einen gesamtstaatlichen Netzbetreiber ein-
zurichten, andererseits ist ein Netzbetrieb in Stadtwer-
kehand ebenfalls im Sinne der oben angesprochenen 
Sozialisierung (s. Kap. 6.1.). Sinnvoll wäre eine vollstän-
dige Überführung der Netze in die öffentliche Hand, die 
Endverteilung an Stadtwerke oder öffentliche Regional-
versorger zu übertragen und die Übertragungsnetze in 
einer Regelzone zusammenzufassen, die in der Verant-
wortung eines öffentlichen Übertragungsnetzbetreibers 
liegt. Inwieweit die Gemeinden dann „nur“ als Strom- 
und Wärmehändler, bzw. Energiedienstleister auftreten, 
oder in die eigene Produktion einsteigen, kann dabei ins 
Belieben der Gemeinden gestellt bleiben.

Die örtliche Begrenzung der kommunalen  
Wirtschaftstätigkeit 
Wie oben gezeigt, sind viele der großen, (mehrheitlich) 
kommunalen Stadtwerke, nicht nur bundesweit, sondern 
international wirtschaftlich tätig. Einerseits geht dies 
mit dem geltenden Recht konform, andererseits stellt 
sich dabei zunehmend die Frage nach der Erfüllung 
der Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge. Ein 
striktes Örtlichkeitsprinzip ist aufgrund der Erreichung 
wirtschaftlich zu bedienender Versorgungsgebiete über 
die engen Gemeindegrenzen hinweg und der sinnvollen 
Ausnutzung von Synergien sicherlich zu eng gefasst. In-
terkommunalen Zusammenschlüsse wie Zweckverbände 
können die Potenzen einer Region nutzen, die über die 
Summe der Möglichkeiten einzelner Gemeinden hinaus-
gehen. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-
Pfalz und Bayern gibt es darüber hinaus die Organisa-

134 Antwort vom 27.0.2007 auf eine Anfrage von Ulla Lötzer MdB an 
den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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bei Produzenten eingekauft, die Kapitalverflechtungen 
mit Atomkraftwerksbetreibern und deren Tochterunter-
nehmen haben. 

Die EWS waren nach nur zwei Jahren das erste Ener-
gieversorgungsunternehmen in ganz Deutschland, das 
seine gesamten Kunden - ohne jede Ausnahme - total 
atomstromfrei versorgte. Der Mix aus regenerativer 
Energie und Kraft-Wärme-Kopplung wird derzeit zu ca. 
15 % im Ort selbst erzeugt (Wasser, BHKW, Sonne) und 
zu 85 % über einen Stromhändler eingekauft. Ange-
strebt ist, dieses Verhältnis im Laufe der Zeit mehr und 
mehr zugunsten der Eigenstromerzeugung zu verschie-
ben, um das örtliche Potential voll auszuschöpfen.

Auch die Elektrizitätswerke Schönau mussten wegen 
der Netzkaufkosten vor Gericht ziehen und haben dabei 
einen großen Erfolg erzielt. Nach jahrelangen Auseinan-
dersetzungen um die richtige Bewertungsgrundlage und 
die Höhe des gerechtfertigten Kaufpreises für das Schö-
nauer Stromnetz, wurde am 13.7.2005 durch ein ge-
richtlich bestelltes Obergutachten festgestellt, dass der 
Wert des Schönauer Stromnetzes lediglich 3,5 Mio. DM 
beträgt. Die EWS mussten 1997, als sie das Schönauer 
Stromnetz übernahmen, einen Preis von 5.837.410 DM, 
bzw. 2.984.620,34 Euro bezahlt. Nun erhielten sie von 
dem bezahlten Kaufpreis 1.195.098,76 Mio. Euro plus 
Zinsen zurück. 

Inzwischen haben die Elektrizitätswerke Schönau 
bundesweit ca. 30 000 Stromkunden und bisher mehr 
als 750 neue ökologische Stromerzeugungsanlagen 
gefördert.

In Herten ist man einen anderen Weg gegangen. Auch 
dort stand, wie in vielen Kommunen, der Anteilsverkauf 
an den Stadtwerken an einen Energieversorger an. 
Anstatt eine Teilprivatisierung vorzunehmen wurde im 
Herbst 2002 ein „Herten-Fonds“ aufgelegt, bei dem die 
Kunden der Stadtwerke Anteile an den Stadtwerken 
zeichnen konnten. Garantiert wurde eine Rendite von  
5 %. 850 Bürgerinnen und Bürger haben insgesamt 
für 10 Millionen Euro Anteile gezeichnet. Es gab mehr 
Nachfrage als Anleihen. Derzeit ist keine Neuaufnahme 
in den Hertenfonds möglich.

Über die Elektrizitätswerke Schönau hinaus gibt es 
inzwischen eine ganze Anzahl von Modellprojekten 
kommunaler Energieinitiativen mit unterschiedli-
chen Hauptakteuren, von der Kommune selbst über 
Landwirte bis hin zu Wissenschaftlern, wie im Falle 
des Bioenergiedorfes Jühnde. Insbesondere im Falle 
kleiner Kommunen sind dabei externe Partner von 
großer Bedeutung: „Mit kommunalen Energie-Initiativen 
können unterschiedliche Politikziele, wie Investitionen 
und Arbeitsplätze, Importsubstitution und regionale 
Kreisläufe, Engagement der Bürger und Stärkung der 
Kommunen, Umweltschutz und Innovation parallel und 
gleichzeitig realisiert werden. Im Erfolgsfall sind auch 
erheblich günstigere Energiekosten für private Haushal-
te und Unternehmen möglich, wenn bedarfsgerechte 
und mit eigenen Ressourcen gespeiste Kraft-Wärme-
Koppelungen realisiert werden. Dieses vielfältige Poten-

Energieplanung und –versorgung, allerdings keine 
Garanten dafür. Die Verbraucherinnen und Verbraucher 
haben unabhängig der Organisationsform des Versor-
gers einen Anspruch darauf, keine überteuerten Preise 
für Energie bezahlen zu müssen. Hierfür muss die ex 
ante Preisaufsicht der Länder wieder eingeführt werden 
(s. Kap. 5.3). 

Die weitestgehenden Kontrollmöglichkeiten gibt es bei 
kommunalen Eigenbetrieben. Der Eigenbetrieb ist eine 
besondere öffentlich-rechtliche Unternehmensform. 
Entsprechend der Verselbständigung des Eigenbetrie-
bes als kommunales Sondervermögen, wird dieser nicht 
im kommunalen Haushalt geführt, sondern er stellt 
einen eigenen Wirtschaftsplan auf. Der Eigenbetrieb hat 
rechtlich keine eigene Rechtspersönlichkeit. Für grund-
sätzliche Entscheidungen ist der jeweilige Gemeinderat 
zuständig, für grundsätzliche Rechtsgeschäfte der 
jeweilige Hauptverwaltungsbeamte. Beim Eigenbetrieb 
sind so alle Fraktionen an der Kontrolle beteiligt, er 
kann transparenter geführt und kontrolliert werden als 
ein Regiebetrieb oder eine Eigengesellschaft.

Demokratische Kontrolle ist dann besser möglich, wenn 
die wesentlichen Informationen in öffentlichen Aus-
schuss- oder Ratssitzungen in der Kommune bekannt 
gemacht werden, so dass die Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit haben, direkte Kontrolle auszuüben. 
Bei Auseinandersetzungen können so Öffentlichkeit 
und Medien eher einbezogen werden. Die Kommunal-
politikerInnen ihrerseits, die dieses Amt ja in der Regel 
als Ehrenamt ausüben, müssen durch Schulungen und 
ausreichend Mittel für die Hinzuziehung von Fachleuten 
in die Lage versetzt werden, die vorgelegten Informa
tionen auch tatsächlich überprüfen zu können.

6.6. Das andere Beispiel: BürgerInnen  
übernehmen ihr Netz selbst

Die Energiewerke Schönau (EWS) sind aus der Anti-
AKW-Bewegung entstanden. Nach der Katastrophe 
von Tschernobyl 1986 wurde in Schönau die Initiative 
„Eltern für atomfreie Zukunft” gegründet. Nach zwei 
Bürgerentscheiden 1991 und 1996 und einer spekta
kulären bundesweiten Spendenkampagne137 übernah-
men die Bürgerinnen und Bürger gegen erhebliche 
Widerstände des damaligen Regionalversorgers 
Kraftübertragungswerke Rheinfelden (KWR) ihr Netz 
selbst. Die Elektrizitätswerke Schönau werden als 
GmbH geführt. Alleiniger Gesellschafter ist die Netzkauf 
Schönau, an der 750 Gesellschafter beteiligt sind. 

In der Unternehmensbroschüre der EWS ist zu lesen: 
„Ziel der EWS Schönau ist nicht die bedingungslose 
Gewinnmaximierung, sondern die Realisierung eines 
ökologisch wie ökonomisch erfolgreichen und zukunfts-
fähigen Energieversorgungsunternehmens.“138 Die EWS 
speisen weder Atomstrom ins Netz, noch wird Strom 

137 Die bundesweite Kampagne unter dem Motto „Ich bin ein Störfall“ 
brachte ca. 2 Mio. DM an Spenden für den Netzkauf ein.
138 Elektrizitätswerke Schönau, Unternehmensbericht (vermutlich 
2004)
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6.7.1. Das Verhältnis von öffentlichem  
Besitz und demokratischer Kontrolle in der 
Vergangenheit 
Der Besitz von Anteilen hieß nämlich auch in der Ver-
gangenheit nicht, dass die Kommunen die Energiepoli-
tik der Konzerne bestimmen konnten. Die Geschichte 
der Energieversorgung in Deutschland ist geprägt von 
einem Prozess der Entkommunalisierung. Dabei geht es 
nicht nur um einen Prozess, bei dem Verbundunterneh-
men kommunale Versorgungsunternehmen verdräng-
ten. Es vollzog sich auch innerhalb der Unternehmen, 
die zum großen Teil in kommunaler Hand waren ein 
Wandel, der die kommunalen Interessen zunehmend 
marginalisierte. Dies geschah einerseits über einen stei-
genden Einfluss des Privatkapitals auf die Geschäftspo-
litik der Energieunternehmen über Erhöhung von Kapi-
talbeteiligungen und Teilprivatisierungen, andererseits 
über die Herausbildung einer eigenständigen Geschäfts-
politik in den Händen des jeweiligen Managements.

„Die interdependenten Prozesse von Erzeugungs-, 
Verteilungs- und Unternehmenskonzentration drängten 
kleinere Versorgungsunternehmen aus dem Markt und 
förderten die Entstehung eines großen Monopolunter-
nehmens. Innerhalb dieses Unternehmens führten die 
Herausbildung einer „manageriellen Autonomie“ und 
die Beteiligung privater Geldgeber am Grundkapital zu 
einer einseitig auf Gewinnwirtschaft ausgerichteten 
Unternehmenspolitik. Die Rolle der kommunalen Mehr-
heitsaktionäre reduzierte sich auf die eines Dividenden-
empfängers ohne Entscheidungsbefugnis. Die Kommu-
nen wurden zu entmündigten Partnern der VEW. Stark 
beeinflusst wurde der Entkommunalisierungsprozess 
darüber hinaus durch Veränderungen des ordnungspo-
litischen Rahmens. In wichtigen Bereichen, z.B. der Un-
ternehmensbesteuerung, des Gemeindeordnungsrechts 
und des Energierechts erfolgten Reformen, die zu einer 
Schlechterstellung der kommunalen Versorgungswirt-
schaft führten.“ 140 

Die Kommunen hatten aufgrund des Mehrfachstimm-
rechtes sowohl bei der VEW als auch dem RWE die 
Mehrheit im Aufsichtsrat.141 Nur ein einziges Mal woll-
ten sie diese Mehrheit im RWE, organisiert, im Verband 
kommunaler Aktionäre auch tatsächlich nutzen, um 
das Unternehmen nach der Katastrophe von Tscherno-
byl auf den Ausstieg aus der Atomenergienutzung zu 
verpflichten. Das RWE regierte mit einem Rechtsgutach-
ten (Günter-Gutachten), das zu dem Schluss kam, ein 
solches Handeln würde zu Schadensersatzansprüchen 
des RWE in Milliardenhöhe führen. Obwohl dieses Gut-
achten aufgrund öffentlichen Drucks zurück gezogen 

140 Kurt Berlo/Hartmut Murschall: Kommunale Einflussmöglichkeiten 
auf die Gestaltung der Energieversorgungswirtschaft, Bremen 1993. 
Berlo/Murschall haben 1993 eine umfangreiche Untersuchung zu 
kommunalen Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der Energie-
versorgungswirtschaft vorgelegt und dabei insbesondere die VEW 
untersucht. Die VEW  war bis 1966 gesellschaftsrechtlich gesehen ein 
rein kommunales Unternehmen.
141 So besaß die öffentliche Hand in den 80er Jahren 30,6 % des RWE-
Aktienkapitals, über das Mehrfachstimmrecht ihrer Namensaktien 
aber 61,3 % der Stimmen.

zial wird bislang nur selten tatsächlich wirksam, weil es 
an Initiatoren mangelt. (...) Wenn für die Überwindung 
der typischen Hürden (gemeinschaftliche Finanzierung, 
Bündelung von privaten Interessen, auf den Projekt-
zweck bezogene Expertisen) verlässliche und das lokale 
Anliegen nicht konterkarierende externe Partner zur 
Verfügung stehen, können auch sehr kleine Kommunen 
ehrgeizige Projekte verwirklichen.“ 139 

6.7. Zukunft der Verbundunternehmen

Richtig ist die Forderung nach einer Wiedergewinnung 
öffentlichen Einflusses auf die großen Energiever-
sorger. Allerdings stellt sich die konkrete Umsetzung 
nicht so einfach dar. 

Während E.ON tatsächlich nur noch zu 2,0 % in 
staatlicher Hand ist (Freistaat Bayern), ist Vattenfall 
vollständig staatlich. Der Mutterkonzern gehört zu 
100 % dem schwedischen Staat. Auch EnBW ist zu 
92,3 % in Staatsbesitz. 45,01 % sind im Besitz des 
französischen Staatskonzerns EdF und 47,29 % halten 
kommunale Gebietskörperschaften. Eine (Re-) Natio
nalisierung dieser beiden Versorger ist im Rahmen 
der Europäischen Union unmöglich. Denkbar wäre 
höchstens, dass der deutsche Staat sukzessive die 
ausländischen Anteile aufkauft.

Die RWE hat die Einbindung der Kommunen perfekti
oniert. 1898 als privates Unternehmen gegründet, 
erwarben die Städte Essen, Gelsenkirchen und 
Mühlheim/Ruhr am 18.12.1905 auf Angebot des 
RWE-Aufsichtsratsvorsitzenden, Hugo Stinnes Anteile 
am Unternehmen und erhielten jeweils einen Sitz im 
Aufsichtsrat. Weitere Kommunen folgten. Inzwischen 
geht der kommunale Anteil kontinuierlich zurück und 
ist auf unter 25 % gesunken.  

Es gibt Forderungen, die Energiekonzerne zu verge-
sellschaften, die durchaus ihre Berechtigung haben, 
handelt es sich bei der Versorgung mit Energie doch 
um einen Grundbereich der Daseinsvorsorge und des 
Funktionierens einer hochentwickelten Industriege-
sellschaft. Hohe Preise und Monopolprofite schaden 
jedem Einzelnen und der Volkswirtschaft insgesamt. 
Ganz zu schweigen davon, dass eine umweltverträg-
liche Energieversorgung nur gegen und nicht mit den 
Konzernen durchzusetzen ist. Eine weniger radikale 
Variante ist die Erhöhung des staatlichen Einflusses 
durch Aufkauf von Aktien mindestens in Höhe der 
Sperrminorität. In beiden Varianten wäre es jedoch 
unabdingbar notwendig, dass der Staat seinen Ein-
fluss tatsächlich im Dienste der Gesellschaft nutzt 
und mit seinem Besitz nicht nur rein privatwirtschaft-
lich agiert. Und es wäre ebenfalls notwendig, Regeln 
für Transparenz, demokratische Kontrolle und Mitbe-
stimmung einzuführen.

139 Thie, Hans: Erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe 
als Entwicklungschance für strukturschwache ländliche Kommunen in 
Mecklenburg-Vorpommern, Bollewick, Juni 2007, S.3.
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Rechte aus dem Gebrauch goldener Aktien dürften 
deshalb (wegen des nationalen Protektionismus, Anm. 
d. Verf.) nicht allein von den Mitgliedstaaten ausgeübt 
werden, deren Regierungen meist nur eigene Interes-
sen verfolgten. „Es solle eine geteilte Zuständigkeit der 
EU-Kommission und der Mitgliedstaaten beim Einsatz 
goldener Aktien geben“, forderte Mandelson.“144

Aktienrecht 
Aktiengesellschaften verfügen gemäß den Vorschriften 
des Aktiengesetzes über drei verfassungsmäßige Orga-
ne, den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Hauptver-
sammlung. Die Geschäftsführung der AG obliegt nach 
dem Aktiengesetz alleine dem Vorstand. Der Vorstand, 
der auf 5 Jahre bestellt wird, ist nicht an Weisungen des 
Aufsichtsrates und der Hauptversammlung gebunden. 
„Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die 
Gesellschaft zu leiten.“ (§76 AktG) Der Aufsichtsrat soll 
den Vorstand kontrollieren und beraten, die Möglichkei-
ten, den Vorstand abzuberufen sind eingeschränkt.145 
Die Hauptversammlung hat keinen Einfluss auf die lau-
fende Geschäftsführung: „Über Fragen der Geschäfts-
führung kann die Hauptversammlung nur entscheiden, 
wenn der Vorstand es verlangt.“ (§119 Abs.2 AktG). 

Interessen der Öffentlichkeit (Gemeinwohl) sind zwar 
in die Interessenabwägungen der Leitungsgremien mit 
einzubeziehen, allerdings nur insoweit Unternehmensin-
teressen nicht dagegen stehen. „Gemäß einer Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes (BGHZ 36, S. 296, zit. 
n. Püttner 1984, S. 126) sind Aufsichtsratsmitglieder 
im Falle vorliegender kollidierender Interessen in erster 
Linie dem Wohl des Unternehmens verpflichtet. Das 
Aktienrecht als Bundesrecht hat Vorrang vor Landes-
recht und etwaige widersprechende Weisungsrechte 
der Länder-Gemeindeordnungen kommen nicht zum 
tragen.“146 

Spektakulärster Fall war der Rausschmiss von Gün-
ther Jansen aus der HEW: „Laut Beschluss des 
Landgerichtes Hamburg musste der frühere 
schleswig-holsteinische Energieminister, Günther 
Jansen, den HEW-Aufsichtsrat verlassen, weil er, so 
die Urteilsbegründung der Hamburger Richter, als 
„gerichtsbekannter Kernkraftgegner“ unablässig alles 
daran setzte, die Atomkraftwerke der HEW abzuschaf-
fen. Damit befinde sich der Atomkraftgegner in einer 
„tiefgreifenden, andauernden und unlösbaren Pflich-
tenkollision“, denn als Aufsichtsratsmitglied der HEW 
dürfe es ihm nicht um das „zentrale Anliegen des Ge-
meinwohls“, sondern ausschließlich um das Wohl der 

144 Hauschildt, Helmut / Rinke, Andreas: Mandelson will „goldene 
Aktien“ als Schutz, Handelsblatt.com, http://www.handelsblatt.com/
news/Politik/International/_pv/_p/200051/_t/ft/_b/1297815/
default.aspx/eu-erwaegt-goldene-aktien-gegen-staatsfonds.html
145 „Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied und 
die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist namentlich grobe 
Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung 
oder Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung, es sei denn, 
dass das Vertrauen aus offenbar unsachlichen Gründen entzogen 
worden ist. Aktiengesetz §84 Abs.3.
146 Berlo/Murschall a.a.O., S. 247.

wurde142, knickten die Kommunen ein, wandelten den 
Ausstiegsbeschluss in einen 12-Fragen-Katalog um 
und nahmen es schließlich hin, dass der RWE-Vorstand 
sogar die Intention des Fragenkatalogs strikt ablehnte. 

Ein weiterer Versuch, als kommunale Aktionäre auf die 
Unternehmenspolitik der Energiekonzerne Einfluss zu 
nehmen fand nicht mehr statt. Stattdessen haben sich 
die Kommunen ihr Mehrfachstimmrecht 1997 von RWE 
abkaufen lassen und der Änderung des Aktiengesetzes, 
das 1998 das Mehrfachstimmrecht generell abge-
schafft hat, keinen Widerstand mehr entgegen gesetzt. 
Die kommunalen Verwaltungsbeiräte des RWE dienen 
alleine zur Festigung der Abhängigkeit der Kommunen. 
Schon 1984 kritisierte die AG Atomindustrie diese Bei-
räte als eine „moderne Form legalisierter Korruption“.143 

6.7.2. Instrumente für eine demokratische  
Kontrolle von Unternehmen
In Gemischtwirtschaftlichen Unternehmen (gwU) 
bringen öffentliche Körperschaften und private Kapital-
geber über den Anteilserwerb das notwendige Kapital 
für den Gesellschaftszweck auf. Sie unterliegen dem 
allgemeinen Gesellschaftsrecht, Sonderregelungen gibt 
es grundsätzlich nicht. Die kommunalen Aufsichtsrats-
mitglieder üben i.d.R. eine Doppelfunktion aus, d.h., sie 
haben einerseits ein Mandat inne und stehen anderer-
seits im Dienste des gemischtwirtschaftlichen Unter-
nehmens. Pflichtenkollisionen bleiben nicht aus.

Goldene Aktie
Das EuGH-Urteil zur „Goldenen Aktie“ bei VW zeigt, 
dass die Debatte über den Einfluss des Staates über 
das Mehrfachstimmrecht inzwischen auf europäischer 
Ebene geführt werden muss. Hat der Europäische 
Gerichtshof einerseits die „Goldene Aktie“ (Mehrfach-
stimmrecht / Vetorecht) bei VW für unzulässig erklärt, 
so gibt es in Reihen der EU-Kommission eine gegenläu-
fige Diskussion. Der britische EU-Handelskommissar 
machte im Zuge der Debatte um die Verhinderung 
unerwünschter Zugriffe ausländischer Staatsfonds im 
Sommer 2007 einen Vorstoß zugunsten der Goldenen 
Aktie, allerdings mit Zuständigkeit auf EU-Ebene. „Die 

142 Zu dem Günter-Gutachten gab es 1988 ein Gegengutachten von 
Gert Brüggemeier und Reinhard Damm: Kommunale Einwirkung auf ge-
mischtwirtschaftliche Energieversorgungsunternehmen, Baden-Baden 
1988. Dieses kam zu dem Schluss, dass die kommunale Einflussnah-
me rechtens gewesen wäre: „Die hier in Rede stehenden unterneh-
merischen Entscheidungen für eine grundsätzliche Abkehr von der 
Stromerzeugung durch Atomkraftwerke und für zusätzliche Investitio-
nen in den Umweltschutz sind von dem Unternehmensinteresse eines 
EVUs gedeckt. (...) Eine Haftung des VkA bzw. seiner Gesellschafter 
scheitert daran, dass die hier in Rede stehende Einflussnahme nicht 
rechtswidrig ist.“ Ebenda S. 92.
143 AG Atomindustrie / AK Chemische Industrie (Hg.):RWE – Ein Riese 
mit Ausstrahlung, Köln 1984, S. 41.
Laut Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Landtag Rhein-
land-Pfalz „verfügt die RWE Energy AG über einen Beirat mit rund 100 
Personen, der aufgeteilt ist in vier Regionalbeiräte. Die Entscheidung 
über die Berufung erfolgt durch den Vorstand der RWE Energy AG....
Die Beiräte dienen, so von der RWE Energy AG mitgeteilt, insbeson-
dere auf regionaler Ebene für die Gruppe der kommunalen Kunden/
Geschäftspartner als Dialogforum und stellen einen Austausch von 
Know-how sicher.“ Für diese „beratende“ Tätigkeit erhalten die Bei-
ratsmitglieder 6650.-€ jährlich, sowie eine Auslagenersatzpauschale.
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Gestaltung der Satzung weitgehend durch die Gesell-
schafterversammlung beeinflusst werden. 

„Fast alle größeren Unternehmen haben jedoch die 
Rechtsform der Aktiengesellschaft. Hier zeigt sich, 
dass der Wunsch, die öffentlichen Unternehmen nach 
den Gesetzen der Wirtschaft führen zu lassen, leicht 
in einen Kontrollverlust und Interessenskonflikt führen 
kann, der die Frage nach dem eigentlichen Zweck 
dieser Unternehmen hervortreten lässt.“151

Kontrolle durch die Bürgerinnen und Bürger
Die Geschichte der Energiepolitik in der BRD zeigt, 
dass es sich dabei um einen politisch heftig um-
kämpften Sektor handelt. Ob im Rahmen der Anti-
AKW-Bewegung, ob in der Auseinandersetzung um 
die Windkraft, ob in Initiativen für die Erdverkabelung 
oder gegen den Neubau von Kohlekraftwerken – die 
Energiepolitik bringt viele Bürgerinnen und Bürger auf 
die Straße. Insbesondere die Auseinandersetzung um 
die Atomenergie hat dazu geführt, dass die Energiepo-
litik in Deutschland extrem kontrovers diskutiert wird. 
In diesem Zusammenhang gibt es die kollektive Erfah-
rung, dass der Staat mit einem riesigen Polizeiaufge-
bot und aller Macht, die ihm zur Verfügung steht, die 
Durchsetzung der Interessen der großen Konzerne 
betreibt. Auch in anderen Ländern, wie Schweden, 
sind es die Staatskonzerne, die an der Atomenergie 
festhalten und Störfälle vertuschen. In Frankreich 
ist es ein ganzer militärisch-industrieller staatlicher 
Atomkomplex, der mit Hilfe von Staatspräsident Sar-
kozy seine Geschäftstätigkeit weltweit ausweitet.

Gerade vor diesem Hintergrund reicht eine unter-
nehmensinterne Mitbestimmung oder eine Kontrolle 
durch Politikerinnen und Politiker nicht aus, um 
Vertrauen in eine öffentliche Organisierung der Ener-
gieversorgung zu schaffen. Es bedarf dringend der 
Verankerung von Mitwirkungsmöglichkeiten der Bür-
gerinnen und Bürger. (S.a. Kapitel 6.5.3). Dies kann 
z.B. über Mitspracherecht bei der Energieleitplanung 
oder der Einführung von Sozialtarifen sein. Weitge-
hend sind Modelle von Bürgerhaushalten, wie sie in 
Porto Alegre erstmals entwickelt wurden. Dies ist ein 
komplexer Prozess von Mitberatung und Mitentschei-
dung der Bürgerinnen und Bürger, die so über die 
sozial gerechte Verteilung von Investitionsmittel und 
damit unter anderem auch über die Finanzierung von 
Energiepolitik vor Ort entscheiden. Flankiert werden 
kann dies durch die Einführung plebiszitärer Elemente 
auf Bundesebene zur Mitbestimmung der nationalen 
Energiepolitik.

151 Winfried Kluth: „Rechtsfragen der Beteiligung von Kommunen an 
Großkonzernen – Das Beispiel RWE“ in Jörg Peter/Kay-Uwe Rhein 
(Hg.): Wirtschaft und Recht, 29. Tagung der wissenschaftlichen Mitar-
beiter der Fachrichtung Öffentliches Recht, Osnabrück 1989.

HEW gehen“.147 Das bedeutet, die kommunale Seite in 
einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen muss 
sich letztlich immer den Kapitalverwertungsinteressen 
der Kapitalseite unterwerfen. Und das, obwohl der 
Stadtstaat Hamburg zu diesem Zeitpunkt immerhin 
71 % des Kapitals von HEW in der Hand hatte.

So weist die Bundesregierung in ihrer Antwort auf 
die Kleine Anfrage „Verantwortung der Bundesregie-
rung für Entscheidungen in gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmen“ darauf hin, dass nach § 116 AktG in 
Verbindung mit § 93 AktG ein Aufsichtsratsmitglied, 
das gegen das Unternehmensinteresse handelt, 
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet ist. „Auf Veranlassung des Bundes 
gewählte Aufsichtsratsmitglieder handeln nicht „im 
Namen der Bundesregierung“ oder „im Namen des 
Bundes“. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist als 
Teil dieses Gesellschaftsorgans der Gesellschaft 
gegenüber verpflichtet. Dies ist Ausdruck der sich 
aus der Bestellung ergebenden organschaftlichen 
Treuebindung.“148

Gleiches gilt für die über die Arbeitnehmermitbestim-
mung entsandten Aufsichtsratsmitglieder, die unter 
denselben Zwängen wie die Kommunalvertreterinnen 
und -vertreter stehen. Hier bedarf es der Änderung 
des Aktiengesetzes. „Durch Gesetz könnte eine Wei-
sungsbindung geschaffen werden.“149 Dazu gehört die 
Rechenschaftspflicht vor dem entsendenden Gremi-
um. Für dieses Gremium müsste dann jeweils auch 
die Verschwiegenheitspflicht des Aufsichtsratsmit-
glieds aufgehoben werden.

Die kommunale Einflussnahme kann darüber hinaus 
durch die Gesellschaftssatzung abgesichert werden. 
Es gibt Beispiele, dass in der Gesellschaftssatzung 
Geschäfte aufgelistet werden, bei der der Vorstand 
der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf. Denkbar 
wäre auch die Verankerung einer ressourcenschonen-
den und sozialverträglichen Energieversorgung in der 
Satzung eines gemischtwirtschaftlichen Unterneh-
mens zu verankern.

GmbH-Recht
Dies ist natürlich auch bei einer Gesellschaftssatzug 
einer GmbH möglich. Darüber hinaus gibt es hier aber 
noch weitergehende Einflussmöglichkeiten, die nur 
auch genutzt werden müssen. „Hinsichtlich der Wei-
sungen gibt es bei einer GmbH mit fakultativem Auf-
sichtsrat die Möglichkeit, ein Weisungsrecht des Ge-
meinderates im Gesellschaftsvertrag festzulegen.“150 
Auch die Geschäftsführung kann bei entsprechender 

147 Berlo/Murschall, ebenda.
148 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage Verantwortung 
der Bundesregierung für Entscheidungen in gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmen. Drucksache 16/5308.
149 Dr. Hüffner, Uwe: Aktiengesetz, Becksche Kurzkommentare 1. Aufl. 
München 2006, S. 1707.
150 Wolf, Anita / Ziche, Christian: Corporate Governance Kodex – Güte-
siegel auch für kommunale Unternehmen?, in: Ruter, Rudolf X. / Sahr, 
Karin / Graf Waldersee, Georg (Hg.,): Public Corporate Governance, 
Wiesbaden 2005, S.59.
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7. Fazit – Ohne eine Entmachtung der Konzerne  
wird es kein Energiewende geben!

Wärme-Kopplung. Aber ohne eine Entmachtung der 
Energiekonzerne wird es keine Energiewende geben. 
Nur so wird auch strukturell der Weg für eine dezen-
trale, sozial- und umweltverträgliche Energieversor-
gung bereitet.

Ausgehend von monopolistischen Strukturen mit 
hoher Kapitalliquidität bei den Verbundunternehmen 
hat die Liberalisierung des Energiesektors zu weiteren 
Konzentrations- und Zentralisationsprozessen geführt. 
Das Vorhandensein eines marktbeherrschenden Duo-
pols von E.ON und RWE ist unbestritten. Die politisch 
Verantwortlichen blockieren bis heute wirksame Maß-
nahmen gegen die Oligopole. Leidtragende sind die 
Umwelt, die VerbraucherInnen und andere potentielle 
Energieanbieter. Aufgrund des hohen ökologischen, 
sozialen und volkswirtschaftlichen Schadens durch 
das Energieoligopol sind tiefgreifende Maßnahmen 
notwendig, um deren Macht zu brechen.

Die großen Aufgaben dabei sind die Überführung der 
Netze in die öffentliche Hand, die horizontale Ent-
flechtung der großen Konzerne und die Rekommuna-
lisierung der Energieversorgung. Auch die Forderung 
nach einer generellen Vergesellschaftung der Konzer-
ne ist gut begründet und hat ihre Berechtigung.

Allerdings muss die Stärkung des öffentlichen Einflus-
ses in der Energieversorgung unabdingbar an die Her-
stellung von größerer Transparenz, demokratischer 
Kontrolle und tatsächlicher Mitbestimmung von Bür-
gerinnen und Bürgern sowie Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern geknüpft sein. In gemischtwirtschaftli-
chen Unternehmen muss die Kontrolle und Gestaltung 
der Unternehmenspolitik durch die politisch Verant-
wortlichen abgesichert werden. Hierzu muss das Ak-
tienrecht geändert und die Gestaltungsmöglichkeiten 
der politischen Ebene im Rahmen des GmbH-Rechts 
genutzt werden. Die direkten Mitwirkungsmöglichkei-
ten der Bürgerinnen und Bürger müssen verbessert 
werden, auch durch Einführung plebiszitärer Elemente 
auf Bundesebene. Für eine staatliche Energiepolitik 
gegen die Bürgerinnen und Bürger gibt es in Deutsch-
land, aber auch in anderen Ländern eine Vielzahl von 
Beispielen, deren Wiederholung es nicht bedarf.

Wichtige Instrumente zur Unterstützung der Ent-
machtung der Konzerne sind die Überführung der 
Entsorgungsrückstellungen in die staatliche Hand, die 
Wiedereinführung der ex-ante Preisaufsicht und die 
Stärkung des Verbraucherschutzes im Kartellrecht.

Darunter gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die 
ergriffen werden können, um einzelne Verbesserun-
gen durchzusetzen, wie die Verankerung des tarifkal-
kulatorischen Restbuchwertes als Übernahmeentgelt 
im EnWG, Transparenz und Kontrolle beim Regelener-
giepreis, die gesetzliche Verankerung einer wirksamen 
Aufsicht an der Leipziger Börse, die Sicherstellung 
eines diskriminierungsfreien Zugangs zu den Gasnet-
zen und den Gasspeicherkapazitäten.

Darüber hinaus braucht es der vielfältigen gesetzli-
chen Förderung von Energieeffizienz und der Nutzung 
von Energie aus regenerativen Anlangen oder Kraft-
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